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1 Einführung

Die Landeshauptstadt München 

macht seit 1987 von der Möglich-

keit Gebrauch, gem. § 172 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 

(BauGB) zur Erhaltung der Zusam-

mensetzung der Wohnbevölkerung 

Erhaltungssatzungen zu erlassen. 

 

Bis zum Jahr 2020 wurden diese 

Erhaltungssatzungen in München 

befristet erlassen. Aus Gründen 

der Datenaktualität erfolgt alle fünf 

Jahre eine erneute Überprüfung 

der Kriterien für das Satzungsge-

biet. 

 

Im Jahr 2020 hat der Stadtrat be-

schlossen, die Erhaltungssatzun-

gen unbefristet zu erlassen. Trotz-

dem werden sie weiterhin alle fünf 

Jahre anhand eines aktualisierten 

Indikatorenkatalogs überprüft, um 

sicherzustellen, dass der Fortbe-

stand der Erhaltungssatzung an 

dieser Stelle und im bestehenden 

Satzungsumgriff gerechtfertigt 

bleibt. 

 

Seit Anfang 2024 sind in München 

alle Erhaltungssatzungen gem. 

§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB 

dauerhafte Satzungen. 

 

Der Jahresbericht „Erhaltungssat-

zungen in München“ wird im Jahr 

2024 erstmalig erstellt, um die tur-

nusgemäß anstehenden Untersu-

chungen der in München erlasse-

nen, unbefristeten Erhaltungssat-

zungsgebiete zu dokumentieren. 

 

Falls bei der Untersuchung der Sat-

zungsgebiete und ihrer Umgebung 

negative Prüfergebnisse, 

Änderungen oder Verkleinerungen 

festgestellt werden, ist ein neuer 

Stadtratsbeschluss mit einer Um-

griffsänderung oder die Aufhebung 

der Erhaltungssatzung durch einen 

Stadtratsbeschluss notwendig 

(siehe Abbildung 1). 

 

Dieser Jahresbericht beinhaltet die 

Überprüfungen für die sechs Erhal-

tungssatzungsgebiete „Friedenhei-

mer Straße“, „Thalkirchen“, „Te-

gernseer Landstraße“, „Trauch-

berg- /Forggenseestraße“, 

„Scharfreiterplatz“ und „Agnes-

straße“, die alle im Jahr 2020 vom 

Stadtrat beschlossen wurden. 

 

 

 

 

  

Abbildung 1: Verfahren bei der Überprüfung von Erhaltungssatzungsgebieten 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie 
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2 Städtebauliche Gründe

Insbesondere einkommensschwa-

che Haushalte, aber auch Haus-

halte mit mittlerem Einkommen 

haben erhebliche Schwierigkeiten, 

eine deutlich erhöhte Mietbelas-

tung als Folge einer umfassenden 

Modernisierung ihrer Wohnung zu 

tragen. Neben den individuellen 

Folgen einer übermäßigen Aufwer-

tungs- und Verdrängungsdynamik 

(soziale und psychische Härten) 

sind bestimmte städtebauliche Fol-

gen aus Sicht der Landeshaupt-

stadt München unerwünscht. Dies 

rechtfertigt den Erlass einer Erhal-

tungssatzung. 

 

Auf dem Münchener Wohnungs-

markt besteht praktisch kontinuier-

lich ein Mangel an preiswertem 

Wohnraum. Seit vielen Jahren ge-

hört die Landeshauptstadt Mün-

chen hinsichtlich des Mietniveaus 

zu den teuersten deutschen Groß-

städten. Bei Wiedervermietungen 

erfolgt in der Regel eine Anpas-

sung der Mieten auf das marktübli-

che Niveau. Ein Ende der Mietstei-

gerungen ist nicht abzusehen. Zu-

dem geht preiswerter Wohnraum 

aufgrund von Nutzungsänderun-

gen, Rückbau, Umwandlungen und 

Modernisierungen verloren. 

 

Mieter*innen, die aus ihren Woh-

nungen verdrängt werden, müssen 

sich entweder auf dem freien 

Wohnungsmarkt eine meist teu-

rere Wohnung suchen oder bean-

spruchen eine öffentlich geförderte 

Wohnung, sofern ihr Einkommen 

unterhalb der maßgeblichen 

Grenze liegt, vgl. Art. 11 Bayeri-

sches Wohnraumförderungsgesetz 

(BayWoFG).  

 

Trotz großer Anstrengungen liegt 

das heutige Angebot deutlich unter 

dem der vergangenen Jahrzehnte, 

da in den vergangenen Jahren 

viele geförderte Wohnungen aus 

ihrer Sozialbindung gefallen sind. 

Ende 2022 gab es nur etwa 44.000 

geförderte Wohnungen in Mün-

chen. Die Programme im geförder-

ten Wohnungsbau richten sich 

längst nicht mehr nur an Haushalte 

mit niedrigen, sondern auch an sol-

che mit mittlerem Einkommen. 

Zwischen 50 und 60 Prozent aller 

Münchner Haushalte sind förder-

berechtigt.  

 

Da für den durch Modernisierung 

verloren gehenden günstigeren 

Wohnraum durch die öffentliche 

Hand nur sehr begrenzt Ersatz ge-

schaffen werden kann, sind die 

stadtentwicklungs- und wohnungs-

politischen Konsequenzen von Auf-

wertungs- und Verdrängungspro-

zessen aus städtebaulicher Sicht 

höchst problematisch. 

 

Auch soziale und nachbarschaftli-

che Netzwerke werden von Verän-

derungen in der Bewohnerstruktur 

beeinflusst. Eine Auflösung dieser 

Netzwerke infolge von Gentrifizie-

rungsprozessen ist nicht nur in Be-

zug auf das Viertel, sondern auch 

gesamtstädtisch gesehen uner-

wünscht, da gerade nachbarschaft-

liche Netzwerke und Beziehungen 

den sozialen und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt sichern und för-

dern. Bei einer Verdrängung aus 

dem Viertel kann die öffentliche 

Hand hierfür nur sehr begrenzt Er-

satz schaffen. So ist z.B. davon 

auszugehen, dass gerade ältere 

oder hilfsbedürftige Einwohner*in-

nen mit langen Wohndauern Unter-

stützung durch die Nachbarschaft 

und die umliegenden Einrichtun-

gen erfahren. 

 

Sowohl in Bestands- als auch in 

Neubaugebieten ist der Erhalt der 

sogenannten „Münchner Mi-

schung“, d.h. des Nebeneinanders 

unterschiedlicher Bevölkerungs- 

und Einkommensgruppen ein 

wichtiges städtebauliches und 

wohnungspolitisches Ziel. Dieses 

Ziel wurde am 21.12.2022 von der 

Vollversammlung des Stadtrates 

im Beschluss „Wohnungspoliti-

sches Handlungsprogramm - Woh-

nen in München VII (2023-2028)“ 

(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / 

V 07705) parteiübergreifend erneut 

bestätigt. 

 

Wohngebiete mit weniger als 

1.500 Wohnungen sind in aller Re-

gel nicht als Erhaltungssatzungsge-

biete geeignet, da sich hier die aus 

einer Verdrängung der Wohnbevöl-

kerung ergebenden negativen 

städtebaulichen Folgen kaum nach-

weisen lassen. In gut begründeten 

Sonderfällen können aber auch et-

was kleinere Umgriffe als Erhal-

tungssatzungsgebiete möglich 

sein. 
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3 Die aktuellen Münchner Erhaltungssatzungen

3.1 Erhaltungssatzungsgebiete 

im Überblick 

 

Im Münchner Stadtgebiet befin-

den sich derzeit 36 Erhaltungs-

satzungsgebiete nach § 172 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB. In 

diesen Gebieten leben etwa 

350.600 Einwohner*innen, was 

etwa 22 Prozent der Münchner 

Bevölkerung entspricht.  

 

Tabelle 1 gibt einen Überblick 

über alle aktuellen Erhaltungs-

satzungsgebiete sowie deren 

Erlassdatum, die Anzahl der im 

Umgriff gelegenen Wohnungen 

und die Anzahl der darin leben-

den Einwohner*innen (Stand: 

Juni 2024).  

 

Gemessen an der Einwohner-

zahl ist „Haidhausen“ das 

größte Erhaltungssatzungsge-

biet mit rund 29.000 Einwoh-

ner*innen in 16.800 Wohnun-

gen. Das kleinste Gebiet ist 

„Thalkirchen“ mit 2.500 Ein-

wohner*innen in 1.500 Woh-

nungen. 

3.2 Entwicklung der Gebietsku-

lisse 

 

Das städtebauliche Instrument 

der Erhaltungssatzungen hat in 

diesem Jahr mit 36 Satzungs-

gebieten und circa 350.600 Ein-

wohner*innen in 202.400 Woh-

nungen die bisher größte Aus-

dehnung erreicht. Einen ersten 

Höhepunkt hatte das Instru-

ment bereits im Jahr 1996 mit 

28 Satzungsgebieten. In den 

Folgejahren wurden einige Er-

haltungssatzungen nicht erneut 

erlassen, sodass die Gebietsku-

lisse bis zum Jahr 2005 auf 17 

Satzungen schrumpfte. Ab dem 

Jahr 20014 kamen dann wieder 

sukzessive neue Erhaltungssat-

zungsgebiete hinzu. 

 

Durch die Entwicklungen auf 

dem Münchner Wohnungs-

markt in den letzten Jahren ist 

die Gebietskulisse beständig 

auf 36 Gebiete angewachsen 

(Stand: Juni 2024, siehe Abbil-

dung 2). 

3.3 Unterschiede zwischen Ge-

bieten innerhalb und außerhalb 

des Mittleren Rings 

 

Der Großteil der Münchner Er-

haltungssatzungsgebiete liegt 

innerhalb des Mittleren Rings. 

Diese Satzungsgebiete weisen 

in der Regel eine hohe Attrakti-

vität, ein hohes Aufwertungspo-

tenzial, eine hohe Gentrifizie-

rungsdynamik und eine ge-

mischte Bevölkerungsstruktur 

mit (im statistischen Mittel) 

meist mittlerer Verdrängungs-

gefahr (bei einer ggf. höheren 

Verdrängungsgefahr für Teil-

gruppen) auf.  

 

Charakterisierend für Gebiete 

außerhalb des Mittleren Rings 

ist dagegen eine stärker durch 

Verdrängung gefährdete Bevöl-

kerung bei oft nur etwas über-

durchschnittlichen Attraktivi-

tätsfaktoren, bzw. Aufwer-

tungspotenzialen des Gebäude-

bestands und mittlerer Gentrifi-

zierungsdynamik. Angesichts 

des angespannten Münchener 

Wohnungsmarktes finden in 

diesen Gebieten zunehmend 

auch Aufwertungs- und Gentrifi-

zierungsprozesse statt. 
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Abbildung 2: Entwicklung der Erhaltungssatzungsgebiete und Einwohnerzahlen 1988 bis 2024 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie (Stand Juni 

2024) 
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Tabelle 1: Aktuelle Erhaltungssatzungsgebiete in München 

 
 
Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie 

Friedenheimer Straße 10.04.2020 4.100  2.400  

Tha lk irchen 21.08.2020 2.500  1.500  

Tegernseer Landstraße 31.10.2020 12.100  7.200  

Trauchberg-  /  Forggenseestraße 31.10.2020 7.700  4.400  

Scharfreiterpla tz 31.10.2020 2.700  1.500  

Agnesstraße 31.12.2020 4.700  2.800  

Sendling-Westpark 30.01.2021 25.600  14.300  

Ha idhausen 11.03.2021 29.000  16.800  

Wettersteinplatz 20.04.2021 5.900  3.200  

Untere Au /  Untergies ing 21.05.2021 21.900  13.800  

Obere Au 21.05.2021 4.400  2.600  

Neuhausen 01.07.2021 9.500  5.600  

Ebenau 01.07.2021 13.800  8.100  

St. -Vinzenz-Viertel 01.07.2021 2.700  2.100  

Sendling 10.07.2021 19.600  11.000  

Riesenfeldstraße 01.11.2021 7.400  3.200  

Frankfurter Ring 01.11.2021 8.300  4.200  

Nietzschestraße 01.11.2021 7.500  3.900  

Rümannstraße 01.11.2021 4.700  2.700  

Berl iner Viertel 01.11.2021 3.200  1.600  

Agnes-Bernauer-Straße 10.04.2022 10.600  5.800  

Ludwigsvorstadt 30.04.2022 3.900  2.300  

Schwantha lerhöhe 30.04.2022 25.100  13.900  

Gärtnerplatzv iertel 21.05.2022 3.200  2.300  

Maxvorstadt/Josephsplatz 21.07.2022 27.400  18.200  

Pündterpla tz 11.08.2022 12.400  7.400  

Schlachthofv iertel 21.02.2023 8.400  4.900  

Alte Heide 21.10.2023 3.500  1.800  

Moosach 21.10.2023 13.600  7.200  

Am Harras  /  Passauerstraße 11.11.2023 9.100  5.100  

Glockenbachv iertel /  Ba ldeplatz 11.11.2023 8.500  5.100  

Dreimühlenstraße 11.11.2023 3.900  2.200  

St. -Benno-Viertel 11.01.2024 6.800  4.200  

Hohenzollernplatz 20.01.2024 6.400  4.000  

Birnauer Straße 20.01.2024 5.000  2.800  

Hasenbergl 11.06.2024 5.500  2.300  

Summe (36 Satzungsgebiete) 350.600 202.400  

Erha ltungssatzungen in München

(Gebietsstand:  15.06.2024)

in Kraft

seit

Einwohner*innen Wohnungen
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Abbildung 3: Gebietskulisse der Erhaltungssatzung 2023/2024 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie
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4 Datengrundlagen und Methodik

Das städtebauliche Instrument der 

Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 2 BauGB (sog. „Milieu-

schutzsatzung“) zielt darauf ab, die 

Zusammensetzung der Wohnbe-

völkerung in einem Gebiet zu erhal-

ten, soweit dies aus besonderen 

städtebaulichen Gründen erforder-

lich ist. 

 

Negative städtebauliche Folgen 

durch eine Änderung der Zusam-

mensetzung der Wohnbevölkerung 

sind zu befürchten, wenn eine Auf-

wertung des Gebäudebestandes 

möglich bzw. wahrscheinlich ist 

(„Aufwertungspotenzial“) und die 

im Gebiet lebende Bevölkerung 

oder zumindest relevante Teilgrup-

pen davon verdrängungsgefährdet 

sind („Verdrängungsgefahr“). Stei-

gende Attraktivität und Gentrifzie-

rungsdynamiken können ebenfalls 

zu sozialer Segregation und Verän-

derung des Charakters eines Ge-

bietes führen. 

 

Die Ermittlung der Erhaltungssat-

zungsgebiete erfolgt anhand eines 

Kriterienkatalogs, der die Attraktivi-

tät des Gebiets, das Aufwertungs-

potenzial des Gebäudebestandes, 

die Gentrifizierungsdynamik und 

die Verdrängungsgefahr der Bevöl-

kerung im Untersuchungsgebiet 

abbildet (vgl. Tabelle 2).  

 

Neben den oben genannten Indika-

toren, welche immer im Vergleich 

mit der Gesamtstadt abgebildet 

werden, gibt es darüber hinaus die 

sogenannten Zusatzindikatoren. 

Sie unterstützen als ergänzende In-

formationen bei der Abschätzung 

der Attraktivität, der Aufwertung 

sowie der Gentrifizierung eines Ge-

bietes, beispielsweise wenn sich 

ein Gebiet durch besondere städte-

bauliche Projekte oder Naturquali-

täten auszeichnet. Zusatzindikato-

ren sind zum Erlass eines Gebietes 

nicht zwingend notwendig. Wenn 

sie in einem Gebiet allerdings 

verstärkt auftreten, können sie dort 

Verdrängungs- bzw. Aufwertungs-

prozesse sowie die Gentrifizie-

rungsdynamik beschleunigen. Zu-

satzindikatoren wirken demnach 

rein verstärkend. 

 

Ergänzend zur Datenanalyse finden 

Ortsbegehungen der untersuchten 

Gebiete sowie der benachbarten 

Bereiche statt. 

 

Attraktivitätsfaktoren 

 

Als Attraktivitätsindikatoren wer-

den die Erreichbarkeit der Innen-

stadt, der Anteil der Geschossflä-

che mit Läden und Gastronomie 

sowie der Anteil der Wohnungen 

in Baudenkmälern verwendet.  

 

Sowohl eine gute Verkehrsanbin-

dung als auch ein hoher Anteil an 

Läden und Gastronomie sind Indi-

katoren für die Urbanität eines Ge-

bietes. Üblicherweise sind Ge-

biete, auf die diese Merkmale zu-

treffen, besonders stark von Gent-

rifizierung, d.h. dem Zuzug einer 

wohlhabenderen Wohnbevölke-

rung, betroffen, da es sich um at-

traktive, meist zentral gelegene 

Wohngebiete handelt.  

 

Die Erreichbarkeit der Münchner 

Innenstadt aus einem Satzungsge-

biet wird über die durchschnittliche 

Fahrzeit mit dem ÖPNV bis in die 

Innenstadt (Altstadtring) in Minu-

ten ermittelt. 

 

Ein abwechslungsreich strukturier-

tes Gebiet mit einem hohem Anteil 

der Geschossfläche mit Läden und 

Gastronomie steigert die Attraktivi-

tät eines Wohnortes und steigert 

das Zuzugsinteresse.  

 

Ein hoher Anteil an Baudenkmälern 

(was in den meisten Fällen mit 

gründerzeitlichen Altbauten gleich-

zusetzen ist), ist ebenfalls ein Hin-

weis auf die hohe Attraktivität 

eines Gebietes. Berücksichtigt 

wurden hier Einzelgebäude, die un-

ter Denkmalschutz stehen, sowie 

als Zusatzindikator auch Wohnun-

gen in Ensembleschutzgebieten. 

 

Als Zusatzindikatoren bei den At-

traktivitätsfaktoren werden darüber 

hinaus auch neue städtebauliche 

Projekte im Umfeld eines Sat-

zungsgebietes oder besondere Na-

turqualitäten, wie etwa die Nähe 

zur Isar, großen Parks und Erho-

lungsflächen berücksichtigt. 

 

Aufwertungspotenzial 

 

Als zweite Indikatorengruppe wird 

das Aufwertungspotenzial des Ge-

bäudebestandes des Untersu-

chungsgebietes analysiert. Ein ho-

hes Aufwertungspotenzial besteht 

insbesondere bei Wohnungen, die 

keinen zeitgemäßen Ausstattungs-

standard aufweisen und in denen 

in den letzten zehn Jahren keine 

größeren Umbaumaßnahmen 

stattgefunden haben. Dabei wer-

den vorhandene Modernisierungs-

potenziale häufig auch genutzt, um 

Qualitäten oberhalb des üblichen 

Standards zu schaffen (z.B.: Gale-

rie, Wintergarten, Dachterrasse, 

Wohnungszusammenlegungen). 

Dies geht oftmals mit starken 

Mieterhöhungen bzw. mit der Um-

wandlung von Miet- in Eigentums-

wohnungen einher. 

 

Während in der Vergangenheit vor 

allem der klassische gründerzeitli-

che Altbaubestand von (Luxus-) 

Modernisierungen betroffen war, 

geraten inzwischen vermehrt auch 

Gebäude der 1950er bis 1980er 

Jahre in den Fokus. Diese sind nun 

auch potenziell in stärkerem Maße 

von Aufwertungs- und Umbauakti-

vitäten betroffen.  

 

Beim Indikator „Baualter“ wird der 

Anteil an Wohnungen für eine Bau-

altersklasse ausgewiesen, die in 
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den letzten zehn Jahren nicht 

umgebaut wurden. Dieser wird als 

Anteil des gesamten Wohnungsbe-

stands berechnet. Der Indikator un-

terscheidet zwischen den drei Bau-

altersklassen Altbau mit Baujahr 

bis 1949, Nachkriegsbebauung von 

1950 bis 1969 sowie Bebauung 

von 1970 bis 1989. Gebäude mit 

Baujahr ab 1990 sowie Neubauten 

werden im Erhaltungssatzungsmo-

nitoring nicht berücksichtigt, da 

diese noch nicht im Fokus von Sa-

nierung und Modernisierung ste-

hen. 

 

Der Indikator „Geschosszahl“ mit 

Gebäuden mit vier bis neun Ge-

schossen gibt Auskunft über die 

städtebauliche Typologie eines Un-

tersuchungsgebietes. Ein hoher 

Anteil spiegelt die große städte-

bauliche Homogenität und Urbani-

tät eines Gebietes wider. Einfamili-

enhausgebiete, welche in der Re-

gel eine niedrigere Geschosszahl 

aufweisen, stehen hingegen nicht 

im Fokus von Erhaltungssatzun-

gen. 

 

Der Indikator „Privater Mietwoh-

nungsbestand“ bildet den Anteil 

der Wohnungen privater Einzelei-

gentümer*innen und Unterneh-

men im Hauseigentum in Gebäu-

den ab fünf Wohneinheiten ab. 

Aufwertungsaktivitäten im größe-

ren Stil werden in diesen klassi-

schen Mietwohnungsbeständen 

eher durchgeführt, als z.B. bei 

Wohnungen, die bereits nach WEG 

aufgeteilt sind. Die Gefahr einer 

Luxusmodernisierung mit anschlie-

ßender Umwandlung in Eigen-

tumswohnungen ist bei diesen pri-

vaten Mietwohnungsbeständen 

besonders hoch, da hier bei Inves-

titionsentscheidungen privatwirt-

schaftliche Interessen im Vorder-

grund. Es ist sehr wahrscheinlich, 

dass hierbei die Realisierung geho-

bener Standards zur Vermarktung 

der Objekte auf dem Wohnungs-

markt weiterhin eine wichtige 

Rolle spielen wird. 

 

Die mittlere Wiedervermietungs-

miete (nettokalt) eines Gebietes ist 

ein wichtiger Indikator, um zu über-

prüfen, ob es sich im Untersu-

chungsgebiet bereits um ein Ge-

biet mit hohen Mieten handelt 

oder ob noch vergleichsweise 

günstiger Mietwohnraum vorhan-

den ist. In Abhängigkeit von der 

Lage des Untersuchungsgebietes 

findet ein Vergleich mit den Mieten 

innerhalb bzw. außerhalb des Mitt-

leren Rings statt. Wiedervermie-

tungsmieten, die vergleichsweise 

niedrig ausfallen, weisen darauf 

hin, dass im Gebäudebestand noch 

ein gewisses Aufwertungspoten-

zial vorhanden ist. 

 

Da in Erhaltungssatzungsgebieten 

zusätzlich die Genehmigungspflicht 

bei der Umwandlung von Miet- in 

Eigentumswohnungen für Ge-

bäude unter elf Wohnungen gilt, 

können durch den Zusatzindikator 

"Anteil der Wohnungen in Gebäu-

den mit sechs bis zehn Wohnun-

gen" Bereiche identifiziert werden, 

in denen nur durch den Erlass ei-

ner Erhaltungssatzung eine ent-

sprechende Genehmigungspflicht 

wirksam werden würde. 

 

In Bayern greift der Genehmi-

gungsvorbehalt des § 250 BauGB 

für bestehende Wohngebäude mit 

mehr als zehn Wohnungen bei der 

Umwandlung von Miet- in Eigen-

tumswohnungen. 

 

Gentrifizierungsdynamik 

 

Mittels der Indikatoren zur Gentrifi-

zierungsdynamik werden Themen 

abgebildet, die auf bereits laufende 

oder zukünftig stattfindende Auf-

wertungsaktivitäten hinweisen. 

Umbauaktivitäten im Gebäudebe-

stand, die Dynamik der Wiederver-

mietungsmieten sowie die Ent-

wicklung der mittleren Wohnfläche 

pro Kopf in einem Gebiet können 

Hinweise auf Gentrifizierungspro-

zesse geben.  

 

Der Anteil der Wohnungen mit 

Umbau ist ein Indikator dafür, dass 

bestehende Gebäude modernisiert 

und saniert werden.  

Häufig gehen damit Mietsteigerun-

gen einher, welche von den Be-

wohner*innen nicht mehr getragen 

werden können. Es folgt die Ver-

drängung der ansässigen Bevölke-

rung durch wohlhabendere Bevöl-

kerungsschichten. Der Indikator 

„Umbauaktivitäten“ wird über die 

letzten zehn Jahre ermittelt. 

 

Als weiterer Gentrifizierungsindika-

tor wird die Dynamik der Wieder-

vermietungsmieten der letzten drei 

Jahre analysiert. Dieser Indikator 

zeigt an, wie schnell sich die Mie-

ten in einem Gebiet verändern.  

 

Wenn die Dynamik der Wiederver-

mietungsmieten in einem Gebiet 

vergleichsweise hoch ist, bedeutet 

dies, dass die Mieten stark ange-

stiegen sind. Wenn die Dynamik 

der Wiedervermietungsmieten in 

einem Gebiet niedriger ist, kann 

dies darauf hindeuten, dass das 

Gebiet stabil ist und eine geringere 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass 

es gentrifiziert wird. 

 

Ebenso weisen zunehmende 

Wohnflächen pro Kopf aufstei-

gende Wohnstandards und eine 

Veränderung der Bevölkerungs-

struktur in einem Gebiet hin. 

 

Die Gentrifizierungsdynamik wird 

zudem durch die drei Zusatzindika-

toren „Abgeschlossenheitsbe-

scheinigungen“, „Bindungsweg-

fall“ und „Bautätigkeit nach § 34 

BauGB“ abgebildet. 

 

Eine Abgeschlossenheitsbescheini-

gung ist eine Voraussetzung für die 

Umwandlung von Miet- in Eigen-

tumswohnungen. Wohnungen, für 

die eine Abgeschlossenheitsbe-

scheinigung erteilt wurde, werden 

in der Regel in Eigentumswohnun-

gen umgewandelt. Oftmals finden 

in diesem Zusammenhang vorab 

wertsteigernde Modernisierungs-

maßnahmen statt. 

 

Weiterhin ist z.B. die Gefahr von 

Aufwertungsaktivitäten und daraus 

erfolgenden Mieterhöhungen bei 

geförderten Wohnungen, deren 
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Sozialbindung ausläuft, besonders 

hoch. Aus diesem Grund wird als 

Zusatzindikator der Anteil der ge-

förderten Wohnungen im Privatei-

gentum, der in den kommenden 

zehn Jahren aus der Bindung fällt, 

betrachtet. 

 

Nachverdichtungen nach § 34 

BauGB sind zwar im Sinne der 

Schaffung von neuem Wohnraum 

erwünscht. Sie sind jedoch geeig-

net, durch den Zuzug kaufkräftige-

rer Haushalte in den Neubau nach 

und nach die Bevölkerungsstruktur 

im Gebiet zu verändern. So wer-

den durch die gestiegene Attrakti-

vität indirekt weitere Aufwertungs-

prozesse im Bestand befördert. 

 

Verdrängungsgefahr 

 

Die Verdrängungsindikatoren die-

nen dazu, zu ermitteln, ob be-

stimmte, besonders verdrängungs-

gefährdete Teilgruppen im Gebiet 

leben. Darunter zählen z.B. Haus-

halte mit geringen und mittleren 

Einkommen aber auch weniger 

mobile Gruppen wie Alleinerzie-

hende oder ältere Bewohner*in-

nen. Diese Haushalte können Miet-

erhöhungen infolge von Luxusmo-

dernisierungen finanziell oft nicht 

tragen und hätten erhebliche 

Schwierigkeiten, eine geeignete 

andere Wohnung auf dem ange-

spannten Münchner Mietwoh-

nungsmarkt zu finden. 

 

Es ist davon auszugehen, dass Be-

wohner*innen, die bereits lange in 

einem Gebiet leben, eine starke 

Bindung an ihren Wohnort, die Inf-

rastruktur und Nachbarschaft ha-

ben.  

 

Einen Hinweis auf das Vorhanden-

sein von gewachsenen und schüt-

zenswerten Milieustrukturen und 

Nachbarschaften kann die mittlere 

Wohndauer sowie der Anteil der 

Einwohner*innen, die bereits län-

ger als zehn Jahre dort leben, ge-

ben. Lebt beispielsweise ein grö-

ßerer Anteil an Haushalten seit vie-

len Jahren in einem Gebiet, so 

kann davon ausgegangen werden, 

dass eine hohe Bindung an die 

Nachbarschaft und Infrastruktur 

besteht und sich ein gewisses 

„Milieu“ sowie soziale Netzwerke 

etabliert haben. 

 

In der Regel ist die Wohndauer der 

Bevölkerung in den innerstädti-

schen Bezirken allerdings niedriger 

als außerhalb des Mittleren Rings. 

 

Die Anteile der Bevölkerungsgrup-

pen unter 18 Jahren und über dem 

mittleren Renteneintrittsalter von 

64 Jahren sind Indikatoren für 

Haushalte, die besonders von Ver-

drängung betroffen wären. Für 

beide Gruppen ist es wichtig, ihre 

sozialen Bindungen aufrechtzuer-

halten, da sie aufgrund ihrer einge-

schränkten Mobilität oft an ihre 

Wohnorte gebunden sind. Darüber 

hinaus haben ältere Menschen oft 

begrenzte finanzielle Mittel und 

können es sich nicht leisten, in ei-

nen angemessenen Ersatzwohn-

raum zu ziehen. 

 

Auch Alleinerziehende mit Kindern 

sind in besonderem Maße auf na-

hegelegene Infrastruktureinrichtun-

gen angewiesen. Sie sind in der 

Regel oft weniger mobil oder ein-

kommensschwächer als beispiel-

weise Paare mit doppeltem Haus-

haltseinkommen. Deshalb wird der 

Anteil der Alleinerziehenden an al-

len Haushalten analysiert, um die 

Verdrängungsgefahr für Teilgrup-

pen genauer einschätzen zu kön-

nen. 

 

Weitere Auskunft über die Sozial-

struktur in einem Gebiet ergibt die 

Auswertung der Äquivalenzkauf-

kraft. Die Äquivalenzbetrachtung 

bietet den Vorteil, die Kaufkraft un-

ter Berücksichtigung unterschiedli-

cher Haushaltsgrößen und -struktu-

ren in verschiedenen Teilen der 

Stadt besser vergleichbar zu ma-

chen. Sie basiert auf der Annahme, 

dass sich innerhalb eines Haus-

halts durch gemeinsames Wirt-

schaften Einsparungen erzielen las-

sen und dass Kinder einen geringe-

ren Bedarf als Erwachsene haben. 

Hierfür wird die Kaufkraft in 

Abhängigkeit von Anzahl und Alter 

der Haushaltsmitglieder gewichtet. 

Vor allem Gebiete mit niedrigen bis 

mittleren Haushaltsgrößen können 

so noch besser eingeschätzt wer-

den. 

 

Auch Haushalte, deren Einkom-

men unterhalb bestimmter 

Schwellen liegen, sind besonders 

verdrängungsgefährdet. Neben 

den Haushalten mit Nettoeinkom-

men bis 2.000 Euro / Monat wer-

den auch die Haushalte mit einem 

monatlichen Einkommen von 

2.000 bis 4.000 Euro betrachtet, da 

auch diese aufgrund des ange-

spannten Wohnungsmarktes po-

tenziell verdrängungsgefährdet 

sind und Probleme hätten, bezahl-

baren Ersatzwohnraum an anderer 

Stelle zu finden. 

 

Eine Verdrängung der im Gebiet 

ansässigen Bevölkerung durch Lu-

xusmodernisierungen und die Um-

wandlung von Miet- in Eigentums-

wohnungen hätte zur Folge, dass 

die verdrängten Mieter*innen an-

derswo finanzielle und infrastruktu-

relle Bedarfe auslösen. Dabei kann 

es sich z.B. um die Finanzierung 

neuer geförderter Wohnungen, 

aber auch um die Schaffung von 

Altenheim- und Studentenwohn-

heimplätzen handeln. Dies sind aus 

Sicht der Landeshauptstadt Mün-

chen unerwünschte städtebauliche 

Entwicklungen, die es zu vermei-

den gilt.  

 
 

Weiterentwicklung des  

Indikatorensets 

 

Die Methodik zur Ermittlung von 

Erhaltungssatzungsgebieten in 

München wird laufend fortge-

schrieben. Das generelle methodi-

sche Vorgehen wurde im April 

2005 vom Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshof anlässlich einer 

Normenkontrolle der damaligen Er-

haltungssatzung „Am Giesinger 

Berg“ ausdrücklich bestätigt. Die-

ser Rechtsprechung ist das Bayeri-

sche Verwaltungsgericht München 

auch in den jüngeren Urteilen aus 
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dem Jahr 2016 zum „Umwand-

lungsvorbehalt“ gefolgt. 

 

Grundlegend wurden die Methodik 

und der Kriterienkatalog mit dem 

Beschluss der Vollversammlung 

vom 24.07.2019 „Erhaltungssat-

zungen weiterentwickeln“ (Sit-

zungsvorlage Nr. 14-20 / V 15423) 

aktualisiert und weiterentwickelt. 

 

Mit der jüngsten Datenaktualisie-

rung (Datenstand: 31.12.2022) 

wurde das Indikatorenset wie folgt 

weiterentwickelt:  

 

• Attraktivitätsfaktoren:  

Die städtebauliche Attraktivi-

tät eines Gebietes wird zu-

künftig durch den neuen Zu-

satzindikator „Anteil Wohnun-

gen in Ensembleschutzgebie-

ten“ mit abgebildet. Dieser 

neue Indikator stellt eine Er-

gänzung zum Indikator „Anteil 

an Wohnungen in Baudenk-

mälern“ dar, der nur auf Ein-

zelgebäude abzielt. Bei einem 

Bauensemble handelt es sich 

hingegen um eine Gruppe von 

Gebäuden, Baukonstruktionen 

und Freiräumen, die eine be-

sondere städtebauliche Quali-

tät aufweisen. Bei einem ho-

hen Anteil an Wohnungen in 

Ensembleschutzgebieten wird 

daher auch von einer erhöh-

ten städtebaulichen Attraktivi-

tät für diese Bereiche ausge-

gangen. 

 

• Aufwertungspotenzial:  

Als Zusatzindikator wird der 

Indikator „Anteil der Wohnun-

gen in Gebäuden mit sechs 

bis zehn Wohnungen im 

Hauseigentum“ neu aufge-

nommen. Durch die Umset-

zung des § 250 BauGB der 

Landesverordnung des 

Freistaats Bayerns gilt für das 

gesamte Stadtgebiet eine Ge-

nehmigungspflicht bei der 

Umwandlung von Miet- in Ei-

gentumswohnungen für Ge-

bäude mit mindestens elf 

Wohnungen.  

In Erhaltungssatzungsgebie-

ten gilt zusätzlich der Geneh-

migungsvorbehalt bei der Um-

wandlung von Miet- in Eigen-

tumswohnungen für Gebäude 

mit weniger als elf Wohnun-

gen. Durch den Zusatzindika-

tor „Anteil der Wohnungen in 

Gebäuden mit sechs bis zehn 

Wohnungen“ können Berei-

che mit Gebäudebeständen 

unterhalb der hohen Schwelle 

des Freistaats identifiziert 

werden, in denen nur durch 

den Erlass einer Erhaltungs-

satzung eine entsprechende 

Genehmigungspflicht wirk-

sam werden würde.  
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Tabelle 2: Indikatorenübersicht 

 
 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie  

 

ATTRAKTIVITÄTSFAKTOREN

Erreichbarkeit: Durchschnittliche ÖPNV-Fahrzeit bis in die Innenstadt (Altstadtring) in Minuten LHM: Gebäudedatei; GeoInfoWeb, MVG

Anteil der Geschossfläche mit Läden und Gastronomie LHM: Gebäudedatei

Anteil der Wohnungen in Baudenkmälern LHM: Gebäudedatei

Zusätzliche Attraktivitätsfaktoren

Besondere Naturqualitäten Ortsbegehungen

Neue städtebauliche Projekte im Umfeld LHM

Anteil der Wohnungen in Ensembleschutzgebieten LHM: Gebäudedatei

AUFWERTUNGSPOTENZIAL

Anteil der Wohnungen ohne Umbau in den letzten zehn Jahren 

in % des Wohnungsbestands mit Baualter 

…bis 1949

LHM: Gebäudedatei

...zwischen 1950 und 1969 LHM: Gebäudedatei

...zwischen 1970 und 1989 LHM: Gebäudedatei

Anteil der Wohnungen in Gebäuden mit 4 bis 9 Geschossen in % LHM: Gebäudedatei

Anteil privater Mietwohnungsbestand in % (WE privater Eigentümer*innen und 

privatwirtschaftlicher Unternehmen im Hauseigentum, ohne WEG,Gebäude > 5WE)
LHM: Gebäudedatei, Eigentümerdaten 

Wiedervermietungsmiete nettokalt in % des Vergleichsraums

innerhalb/außerhalb des Mittleren Rings
Immobilien Scout GmbH

Zusätzlicher Aufwertungsindikator

Anteil der Wohnungen in Gebäuden mit 6 bis 10 WE im Hauseigentum LHM: Gebäudedatei, Eigentümerdaten

GENTRIFIZIERUNGSDYNAMIK

Anteil der Wohnungen in Gebäuden mit Umbau in den letzten zehn

Jahren in % 
LHM: Baufertigstellungsdatei

Dynamik der Wiedervermietungsmieten in den letzten drei Jahren Immobilien Scout GmbH

Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf in den letzten zehn Jahren in qm LHM: Gebäudedatei, Einwohnermeldedatei

Zusätzliche Gentrifizierungsindikatoren

Anteil Abgeschlossenheitsbescheinigungen 

im Wohnungsbestand in den letzten zehn Jahren in %
LHM: Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anteil geförderter Wohnungen privater Eigentümer*innen 

mit Bindungswegfall in den nächsten zehn Jahren in %
LHM: Sozialwohnungsdatei

Anteil Wohnungen nach § 34 BauGB („Nachverdichtung“) in den letzten zehn Jahren in % LHM: Gebäudedatei

VERDRÄNGUNGSGEFAHR

Mittlere Wohndauer in Jahren LHM: Einwohnermeldedatei

Anteil Einwohner*innen mit Wohndauer über zehn Jahre in % LHM: Einwohnermeldedatei

Anteil unter 18-Jährige in % LHM: Einwohnermeldedatei

Anteil über 64-Jährige in % LHM: Einwohnermeldedatei

Anteil Alleinerziehende an allen Haushalten in % LHM: Einwohnermeldedatei

Kaufkraft* in % des Vergleichsraumes (LHM=100) GfK SE

Anteil Haushalte mit Nettoeinkommen bis 2.000 Euro / Monat in % GfK SE

Anteil Haushalte mit Nettoeinkommen von 2.000 bis 4.000 Euro / Monat in % GfK SE

* Kaufkraft in Äquivalenzbetrachtung

LHM: Landeshauptstadt München

MVG: Münchner Verkehrsgesellschaft

Indikatoren Datenquelle 
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5 Überprüfte Erhaltungssatzungsgebiete

Seit 2020 werden die Erhaltungs-

satzungen in München unbefristet 

erlassen. Zuvor galten Erhaltungs-

satzungen in der Regel befristet 

auf die Dauer von fünf Jahren.  

 

Auch weiterhin wird in einem Tur-

nus von fünf Jahren überprüft, ob 

die Erhaltungssatzung im beste-

henden Satzungsumgriff weiterhin 

begründet werden kann. Dies ist 

von den Attraktivitätsfaktoren ei-

nes Gebietes, dem Aufwertungs-

potenzial des Gebäudebestandes, 

der Gentrifizierungsdynamik sowie 

vom Verdrängungspotenzial der im 

Untersuchungsgebiet ansässigen 

Bevölkerung abhängig (siehe Kapi-

tel 4).  

 

Besteht weiterhin die Gefahr einer 

Verdrängung infolge von Aufwer-

tungs- und Gentrifizierungsaktivitä-

ten im Untersuchungsgebiet bleibt 

die Satzung bis zum nächsten 

Überprüfungszeitraum im bisheri-

gen Umgriff bestehen. 

 

Ergibt die Untersuchung ein zu ge-

ringes oder nicht mehr existieren-

des Aufwertungs- und/oder Ver-

drängungspotenzial, wird die be-

stehende Erhaltungssatzung aufge-

hoben oder aufgehoben und zu-

gleich mit angepasstem Umgriff 

neu erlassen.  

 

Im Rahmen der turnusgemäßen 

Überprüfung bestehender Erhal-

tungssatzungen findet immer auch 

eine Untersuchung der benachbar-

ten Bereiche auf Eignung zum Er-

lass einer Erhaltungssatzung statt. 

Sollte die Gebietsüberprüfung zu 

dem Ergebnis gelangen, dass sich 

auch umliegende Bereiche des bis-

herigen Satzungsgebietes für den 

Erlass eignen, in den Umgriff auf-

genommen zu werden, würde das 

neue Gebiet mit verändertem Um-

griff mit einer entsprechenden Be-

schlussvorlage dem Münchner 

Stadtrat zur Entscheidung vorge-

legt werden.  

 

Folgende Erhaltungssatzungsge-

biete werden im vorliegenden Jah-

resbericht überprüft und in ihrem 

bisherigen Umgriff bestätigt: 

 

Überblick: 

 

- Friedenheimer Straße 

- Thalkirchen 

- Tegernseer Landstraße 

- Trauchberg- /Forggensee-

straße 

- Scharfreiterplatz 

- Agnesstraße 

 

Alle folgenden Untersuchungen 

werden auf Basis des Indikatoren-

katalogs mit Stand 31.12.2022 (vgl. 

Tabelle 2) durchgeführt. 

 

Die folgenden Steckbriefe zeigen 

die untersuchten Indikatoren für je-

des Satzungsgebiet im Vergleich 

zur Landeshauptstadt München 

auf. Um eine bessere Einschät-

zung zu ermöglichen, gibt es zu-

sätzliche Pfeile, die die Indikatoren-

werte eines Satzungsgebietes im 

Verhältnis zum entsprechenden 

Wert der Gesamtstadt darstellen. 

Zusatzindikatoren, die in einem Ge-

biet eine rein verstärkende Wir-

kung haben können, werden ab ei-

ner gewissen Ausprägung mit den 

Symbolen + oder ++ visualisiert 

oder andernfalls komplett wegge-

lassen. 

 

Für jedes Gebiet fand auch eine 

detaillierte Überprüfung des jewei-

ligen Umfeldes statt. 
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5.1 Friedenheimer Straße 

 

Die unter Heranziehung des im 

Jahr 2022 aktualisierten Indikato-

renkatalogs (vgl. Tabelle 2) durch-

geführten Untersuchungen des 

Satzungsgebietes sowie der umlie-

genden Bereiche haben ergeben, 

dass sich der in Abbildung 4 (Lage 

im Stadtgebiet siehe Abbildung 3) 

dargestellte Bereich „Friedenhei-

mer Straße“ weiterhin für den Er-

lass einer unbefristeten Erhal-

tungssatzung eignet.  

 

Das Erhaltungssatzungsgebiet um-

fasst 2.400 Wohnungen, in denen 

3.900 Einwohner*innen leben. Die 

Erhaltungssatzung „Friedenheimer 

Straße“ gilt seit 10.04.2020 unbe-

fristet. 

 

Lage und städtebauliche Charakte-

risierung des Satzungsgebietes 

 

Das Erhaltungssatzungsgebiet 

„Friedenheimer Straße“ liegt öst-

lich der Friedenheimer Straße zwi-

schen der Valpichlerstraße / Wil-

helm-Reich-Straße und der Endel-

hauserstraße. Im Osten wird es 

überwiegend durch die Burgmair-

straße begrenzt (siehe Abbildung 

4). 

 

Bei dem Gebiet handelt es sich um 

eine Stadterweiterung der Nach-

kriegszeit mit sehr geringem Alt-

bauanteil. Die Bebauungsdichte in-

nerhalb des Gebiets variiert. Es 

überwiegen jedoch vier bis neun-

geschossige Wohnbauten. 

 

Als größere Verkehrsstraßen sind 

die westlich gelegene Friedenhei-

mer Straße in Nord-Süd-Richtung 

und die im Norden des Gebietes 

befindliche Zschokkestraße in Ost-

West-Richtung zu nennen. 

 

Attraktivitätsfaktoren 

 

Zentrale Wohnlagen mit guter Ver-

kehrsanbindung und hoher 

Urbanität werden häufig als beson-

ders attraktiv empfunden. Sie ha-

ben in der Regel ein höheres Auf-

wertungspotenzial und sind stärker 

von Gentrifizierung betroffen. Im 

Gebiet befindet sich die U-Bahnhal-

testelle „Friedenheimer Straße“ 

der Linie U5. Die durchschnittliche 

ÖPNV-Fahrtzeit bis in die Innen-

stadt (Altstadtring) beträgt für die 

Wohnungen im Erhaltungssat-

zungsgebiet rund 19 Minuten. Da-

mit liegt das Gebiet im Vergleich 

zur Gesamtstadt recht zentral. 

 

Für die klassischen Gentrifizierer, 

d.h. Zuziehende einer statushöhe-

ren Wohnbevölkerung, sind typi-

scherweise neben einem hohen 

Anteil gastronomischer Angebote 

und Einkaufsmöglichkeiten auch 

ortsbildprägende Altbauten und ar-

chitektonisch besondere Baudenk-

mäler von hoher Attraktivität. Das 

Angebot an Läden und gastronomi-

schen Betrieben fällt im Vergleich 

zu München insgesamt im Erhal-

tungssatzungsgebiet gering aus. 

So liegt der Anteil der Geschossflä-

che mit Läden und Gastronomie im 

Erhaltungssatzungsgebiet bei 1,9 

Prozent. Im Vergleich: Für die Lan-

deshauptstadt München ergibt 

sich ein Wert von 3,3 Prozent. 

Auch gibt es im Gebiet weder 

Wohnungen in Baudenkmälern 

noch in Ensembleschutzgebieten. 

 

Aufwertungspotenzial 

 

Aufwertung wird in der Regel dort 

zu erwarten sein, wo der Gebäude- 

und Wohnungsbestand ein Poten-

zial für bauliche Aufwertungen auf-

weist. Für das Erhaltungssatzungs-

gebiet „Friedenheimer Straße“ 

ergibt sich im Vergleich zum ge-

samten Stadtbezirk und der Lan-

deshauptstadt München ein erhöh-

tes Aufwertungspotenzial.  

 

Angesichts der baulichen Entwick-

lung in der Nachkriegszeit, sind im 

Gebiet „Friedenheimer Straße“ 

kaum Altbauten mit Baualter vor 

1949 vorhanden. Der Großteil der 

Bebauung stammt aus den Nach-

kriegsjahren bis 1969. Dement-

sprechend liegt der Anteil an Woh-

nungen ohne Umbau in dieser Bau-

altersklasse bei lediglich 0,7 Pro-

zent. Über 67 Prozent der Woh-

nungen im Erhaltungssatzungsge-

biet, die in den letzten zehn Jahren 

nicht umgebaut wurden, sind der 

Baualtersklasse der 1950er und 

1960er Jahren zuzuordnen, wei-

tere 21,7 Prozent liegen in Gebäu-

den aus den 1970er und 1980er 

Jahren. Diese Werte liegen teils 

deutlich über den Vergleichswer-

ten der Gesamtstadt (vgl.  

Tabelle 3).  

 

Auch bei der Betrachtung des Ge-

schosswohnungsbaus fällt die 

große Homogenität des Gebiets 

auf. Über 85 Prozent aller Wohnun-

gen liegen in Gebäuden mit vier bis 

neun Stockwerken. 

 

Mit 34,7 Prozent ist der Anteil der 

privaten Mietwohnungsbestände 

im Gebiet im Vergleich mit der Ge-

samtstadt (26,6 Prozent) hoch. 

Aufwertungsaktivitäten im größe-

ren Stil finden in diesen klassi-

schen Mietwohnungsbeständen 

eher statt als z.B. bei Wohnungen, 

die bereits nach WEG aufgeteilt 

sind, oder bei städtischen Woh-

nungsbeständen.  

 

Die Wiedervermietungsmieten im 

Satzungsgebiet liegen mit 96,0 

Prozent unter dem Wert der Ge-

samtstadt (100 Prozent). 

 

Im Gebiet „Friedenheimer Straße“ 

liegen mit 12,5 Prozent weniger 

Wohnungen in Gebäuden mit 

sechs bis zehn Wohnungen im 

Hauseigentum als in der Gesamt-

stadt (14,1 Prozent).  
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Abbildung 4: Erhaltungssatzungsgebiet „Friedenheimer Straße“  

Lage im Stadtgebiet siehe Abbildung 3 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie
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Gentrifizierungsdynamik 

 

In den vergangenen zehn Jahren 

wurden 3,5 Prozent des Woh-

nungsbestandes im Erhaltungssat-

zungsgebiet umgebaut (vgl.  

Tabelle 3). Zukünftig ist durch fort-

schreitende Sanierungsmaßnah-

men mit ähnlich hohen Werten zu 

rechnen. In ganz München waren 

es im gleichen Zeitraum 5,9 Pro-

zent.  

 

Die durchschnittlichen Angebots-

mieten für Bestandswohnungen 

im Erhaltungssatzungsgebiet lagen 

4,2 Prozent über den Mieten vor 

drei Jahren. Die Entwicklung zeigte 

sich damit weniger dynamisch als 

in der Gesamtstadt (9,3 Prozent).  

 

Beim Wohnflächenkonsum pro 

Kopf im Erhaltungssatzungsgebiet 

in den letzten zehn Jahren konnte 

ein Rückgang von 1,1 Quadratme-

tern festgestellt werden. Gesamt-

städtisch sank die mittlere Wohn-

fläche pro Kopf im selben Zeitraum 

um 0,7 Quadratmeter. Damit ent-

spricht die Richtung der Entwick-

lung im Erhaltungssatzungsgebiet 

„Friedenheimer Straße“ zwar dem 

gesamtstädtischen Trend, fällt hier 

aber deutlich niedriger aus. Ein hö-

herer bzw. steigender Wohnflä-

chenkonsum kann auf Gentrifizie-

rungstendenzen im Gebiet hinwei-

sen. 

 

Im Satzungsgebiet fallen in den 

nächsten Jahren 0,1 Prozent der 

geförderten Wohnungen privater 

Eigentümer*innen aus der Bin-

dung. 

 

Im Satzungsgebiet kamen 0,2 Pro-

zent des Wohnungsbestandes in 

den letzten zehn Jahren im Rah-

men von Nachverdichtungsmaß-

nahmen hinzu. In ganz München 

wurden in diesem Zeitraum mit 4,5 

Prozent des Wohnungsbestandes 

deutlich mehr neue Wohnungen 

nach § 34 BauGB erstellt. 

 

Für 1,0 Prozent der Wohnungen im 

Gebiet wurden im Betrachtungs-

zeitraum der vergangenen zehn 

Jahre Abgeschlossenheitsbeschei-

nigungen beantragt, in der Ge-

samtstadt waren es im gleichen 

Zeitraum mit 2,3 Prozent etwas 

mehr.  

 

Verdrängungsgefahr 

 

Die mittlere Wohndauer der Ein-

wohner*innen im Erhaltungssat-

zungsgebiet beträgt 14,0 Jahre 

und ist damit deutlich länger als in 

der Gesamtstadt (11,6 Jahre). Die 

längeren Wohndauern der Bevölke-

rung sind nicht ungewöhnlich für 

eine Wohnlage außerhalb des Mitt-

leren Rings. 45,6 Prozent der Ein-

wohner*innen leben bereits seit 

über zehn Jahren im Erhaltungssat-

zungsgebiet (vgl.  

Tabelle 3). 

 

Im Erhaltungssatzungsgebiet leben 

mit einem Anteil an Kindern und 

Jugendlichen von 12,8 Prozent im 

Vergleich zur Gesamtstadt, in der 

15,6 Prozent der Bevölkerung un-

ter 18 Jahre alt sind, weniger Fami-

lien mit Kindern. 21,5 Prozent der 

Bevölkerung im Erhaltungssat-

zungsgebiet sind über 64 Jahre alt. 

Der Anteil fällt entsprechend hoch 

aus. So liegt er im Vergleich für 

ganz München bei 16,9 Prozent. 

Dies und auch die vergleichsweise 

langen Wohndauern sprechen für 

eine alteingesessene und bislang 

stabile Bevölkerungsstruktur. 

 

Rund drei Prozent aller Haushalte 

im Satzungsgebiet sind Alleinerzie-

hende (2,7 Prozent), welche oft in 

besonderem Maße auf bezahlbare 

Mieten und die Umgebungsinfra-

struktur angewiesen sind. In der 

Gesamtstadt sind dies 3,6 Prozent 

der Haushalte. 

 

Die durchschnittliche Kaufkraft im 

Erhaltungssatzungsgebiet liegt mit 

93,0 Prozent deutlich unter dem 

städtischen Vergleichswert (100 

Prozent). Dies zeigt sich auch in 

den deutlich höheren Anteilen an 

Haushalten im Gebiet mit einem 

Nettoeinkommen von bis zu 2.000 

Euro pro Monat (30,6 Prozent) und 

Nettoeinkommen von 2.000 bis zu 

4.000 Euro pro Monat (42,1 Pro-

zent). Insbesondere die erst ge-

nannten einkommensschwachen 

Haushalte, die knapp ein Drittel der 

Haushalte im Erhaltungssatzungs-

gebiet ausmachen, sind damit bei 

Mieterhöhungen infolge von Auf-

wertungsaktivitäten stark verdrän-

gungsgefährdet. 

 

Fazit 

 

Die turnusmäßigen Untersuchun-

gen der unbefristeten Satzung ha-

ben ergeben, dass sich der derzeit 

bestehende Umgriff der Satzung 

„Friedenheimer Straße“ weiterhin 

als unbefristete Erhaltungssatzung 

eignet. Bei einer Umfeldprüfung 

hat sich keine Erweiterungsmög-

lichkeit der bestehenden Satzung 

ergeben. 

 

Im Erhaltungssatzungsgebiet „Frie-

denheimer Straße“ sind nach wie 

vor deutliche Aufwertungspotenzi-

ale im Gebäudebestand vorhan-

den.  

 

Das Verdrängungspotenzial ist für 

weite Teile der Bevölkerung im Ge-

biet als hoch einzuschätzen.

 



 

18 

 

Tabelle 3: Erhaltungssatzungsmonitoring „Friedenheimer Straße“ 

 
 
Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie 

EHS-Monitoring Friedenheimer Str.

Allgemeines 
EHS-

Gebiet
LHM

Einwohner*innen 3.900 1.588.300

Wohnungen 2.400 837.000*

*inkl. Wohnheimen und sonstigen Wohneinheiten (Quelle: Statistisches Amt)

Ausschlaggebende Indikatoren Einheit Wert EHS-

Gebiet

Wert LHM Vergleich 

LHM

Attraktiv itä tsfaktoren

Erreichbarkeit: Durchschnittliche ÖPNV-Fahrzeit bis in die 

Innenstadt (Altstadtring)
in Minuten 19,3 22,5 #

Geschossfläche mit Läden und Gastronomie Anteil in % 1,9 3,3 $

Wohnungen in Baudenkmälern Anteil in % 0,0 8,5 $

Zusätzliche Attraktivitätsfaktoren

Besondere Naturqualitäten (z.B. große Parks, Isarnähe)  
Neue städtebauliche Projekte im Umfeld  
Wohnungen in Ensembleschutzgebieten Anteil in % 0,0 7,3  

Aufwertungspotenzia l

WE ohne Umbau in den letzten zehn Jahren mit Baualter #

… bis 1949 Anteil in % 0,7 21,0

... zwischen 1950 und 1969 Anteil in % 67,2 31,2

... zwischen 1970 und 1989 Anteil in % 21,7 21,2

Wohnungen in Gebäuden mit 4 bis 9 Geschossen Anteil in % 85,1 53,9 #

Privater Mietwohnungsbestand Anteil in % 34,7 26,6 #

Wiedervermietungsmiete nettokalt in Prozent des Vergleichsraums 

innerhalb/außerhalb des Mittleren Rings
Anteil in % 96,0 100 #

Zusätzlicher Aufwertungsindikator

Wohnungen in Gebäuden mit 6 bis 10 WE im Hauseigentum Anteil in % 12,5 14,1  

Gentrifiz ierungsdynamik

WE mit Umbau in den letzten zehn Jahren Anteil in % 3,5 5,9 $

Dynamik der Wiedervermietungsmieten in den letzten 3 Jahren Anteil in % 4,2 9,3 $

Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf in den letzten 10 Jahren in m² -1,1 -0,7 $

Zusätzliche Gentrifizierungsindikatoren

Abgeschlossenheitsbescheinigungen in den letzten 10 Jahren Anteil in % 1,0 2,3  
Bindungswegfall privater geförderter Wohnungen in den nächsten 

zehn Jahren
Anteil in % 0,1 0,8  

WE nach § 34 BauGB in den letzten zehn Jahren Anteil in % 0,2 4,5  

Verdrängungsgefahr

Mittlere Wohndauer in Jahren in Jahren 14,0 11,6 #

Einwohner*innen mit Wohndauer über 10 Jahre Anteil in % 45,6 40,1 #

unter 18-Jährige Anteil in % 12,8 15,6 $

über 64-Jährige Anteil in % 21,5 16,9 #

Alleinerziehende Anteil in % 2,7 3,6 $

Kaufkraft in Prozent des Vergleichsraumes Anteil in % 93,0 100 #

Haushalte mit Nettoeinkommen bis 2.000 Euro / Monat Anteil in % 30,6 23,7 #

Haushalte mit Nettoeinkommen von 2.000 bis 4.000 Euro / Monat Anteil in % 42,1 38,1 #
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5.2 Thalkirchen 

 

Die unter Heranziehung des im 

Jahr 2022 aktualisierten Indikato-

renkatalogs (vgl. Tabelle 2) durch-

geführten Untersuchungen des 

Satzungsgebietes sowie der umlie-

genden Bereiche haben ergeben, 

dass der in Abbildung 5 (Lage im 

Stadtgebiet siehe Abbildung 3) dar-

gestellte Bereich „Thalkirchen“ 

weiterhin als unbefristete Erhal-

tungssatzung geeignet ist.  

 

Das Erhaltungssatzungsgebiet 

„Thalkirchen“ umfasst rund 1.500 

Wohnungen, in denen insgesamt 

2.500 Einwohner*innen leben. Die 

Erhaltungssatzung „Thalkirchen“ 

gilt seit 21.08.2020 unbefristet. 

 

Lage und städtebauliche Charakte-

risierung des Satzungsgebietes 

 

Der Stadtbezirksteil Thalkirchen im 

19. Stadtbezirk ist ein ehemaliges 

Bauerndorf und einer der ältesten 

Siedlungsteile im Raum München. 

Durch die unmittelbare Lage an der 

renaturierten Isar bietet Thalkir-

chen heute einen hohen Freizeit- 

und Naherholungswert für die 

Münchner Bevölkerung. 

 

Das Erhaltungssatzungsgebiet 

„Thalkirchen“ liegt im nördlichen 

Teil des Stadtbezirks und grenzt an 

den Stadtbezirk Sendling. Es er-

streckt sich vorwiegend zwischen 

Greinerberg, Zennerstraße, Schäft-

larnstraße und Badstraße. Das Sat-

zungsgebiet wird durch Blockrand-

bebauung und einen – im Gegen-

satz zu den anderen Vierteln Thal-

kirchens – höheren Altbauanteil ge-

prägt. Insgesamt zeigt sich die Ge-

bäudestruktur jedoch relativ hete-

rogen. Im Gebiet überwiegt die 

Wohnnutzung.  

 

Attraktivitätsfaktoren 

 

In unmittelbarer Nähe des Erhal-

tungssatzungsgebietes befindet 

sich die U-Bahn-Haltestelle 

„Thalkirchen (Tierpark)“ (U3). Die 

durchschnittliche Fahrzeit mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln bis in 

die Münchner Innenstadt beträgt 

für die Bewohner*innen im Erhal-

tungssatzungsgebiet rund 18 Mi-

nuten (vgl. Tabelle 4). 

 

Für Personen, die in ein Gebiet zu-

ziehen und in der Regel über ein 

höheres Einkommen verfügen als 

die Bestandsbevölkerung, sind ty-

pischerweise neben einem hohen 

Anteil gastronomischer Angebote 

und Einkaufsmöglichkeiten auch 

ortsbildprägende Altbauten und ar-

chitektonisch besondere Baudenk-

mäler von hoher Attraktivität. 

 

Das Angebot an Läden und gastro-

nomischen Betrieben fällt mit 2,0 

Prozent im Vergleich zu München 

insgesamt (3,3 Prozent) deutlich 

niedriger aus.  

 

Der Indikator „Anteil WE in Bau-

denkmälern“ bildet einzelne Bau-

denkmäler ab. Stadtweit entfallen 

8,5 Prozent des Wohnungsbestan-

des auf Baudenkmäler, im unter-

suchten Gebiet sind mit 4,2 Pro-

zent weniger Baudenkmäler vor-

handen. Im Erhaltungssatzungsge-

biet befinden sich keine Wohnun-

gen in Ensembleschutzgebieten. 

 

Einen zusätzlichen Attraktivitätsfak-

tor des Satzungsgebietes stellt die 

unmittelbare Nähe zur Isar dar. Die 

naturnahe Flusslandschaft der Isar 

mit ihren flachen Ufern, Kiesbän-

ken und Auen bildet das wichtigste 

zentrale Naherholungsgebiet in 

München. Darüber hinaus machen 

die vielen Grünflächen, Vorgärten 

und der alte Baumbestand das Ge-

biet zu einem sehr attraktiven und 

beliebten Wohnstandort. 

 

Aufwertungspotenzial 

 

Für das Erhaltungssatzungsgebiet 

„Thalkirchen“ ergibt sich im Ver-

gleich zur Landeshauptstadt 

München ein überdurchschnittli-

ches Aufwertungspotenzial. 

 

Rund 20 Prozent der Wohnungen 

im Erhaltungssatzungsgebiet, die 

nicht in den letzten zehn Jahren 

umgebaut wurden, sind der Baual-

tersklasse bis 1949 zuzuordnen, 

knapp 40 Prozent liegen in Gebäu-

den aus den 1950er und 1960er 

Jahren und weitere 16 Prozent in 

Gebäuden mit Baujahr zwischen 

1970 und 1989 (vgl. Tabelle 4).  

 

Rund 83 Prozent der Wohnungen 

im Gebiet befinden sich in Gebäu-

den mit vier bis neun Stockwer-

ken. Wohngebäude mit einer der-

artigen Gebäudehöhe sind charak-

teristisch für die meisten Münch-

ner Erhaltungssatzungsgebiete. 

Im Vergleich zu den im Süden an-

grenzenden Bereichen mit lockerer 

und wesentlich niedrigerer Bebau-

ung handelt es sich um ein recht 

urbanes Umfeld.  

 

Mit 47,1 Prozent ist der Anteil der 

privaten Mietwohnungsbestände 

im Gebiet im Vergleich mit der Ge-

samtstadt (26,6 Prozent) über-

durchschnittlich hoch. Aufwer-

tungsaktivitäten im größeren Stil 

finden in diesen klassischen Miet-

wohnungsbeständen eher statt als 

z.B. bei Wohnungen, die bereits 

nach WEG aufgeteilt sind, oder bei 

städtischen Wohnungsbeständen. 

 

Die Wiedervermietungsmieten im 

Satzungsgebiet liegen mit 110,1 

Prozent leicht über den durch-

schnittlichen Mieten vergleichbarer 

Räume außerhalb des Mittleren 

Rings (100 Prozent).  

 

13,9 Prozent der Wohnungen be-

finden sich im Satzungsgebiet in 

Gebäuden mit sechs bis zehn 

Wohnungen im Hauseigentum. 

Dieser Anteil entspricht etwa dem 

städtischen Durchschnitt vom 14,1 

Prozent. 
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Abbildung 5: Erhaltungssatzungsgebiet „Thalkirchen“  

Lage im Stadtgebiet siehe Abbildung 3 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie 
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Gentrifizierungsdynamik 

 

Insgesamt ist die Gentrifizierungs-

dynamik im 19. Stadtbezirk bisher 

eher als gering einzustufen. Dies 

gilt jedoch nicht für das Erhaltungs-

satzungsgebiet „Thalkirchen“, das 

eine vergleichsweise hohe Gentrifi-

zierungsdynamik aufweist.  

 

Einen Hinweis auf fortschreitende 

Gentrifizierung gibt der mit 13,5 

Prozent überdurchschnittlich hohe 

Anteil an umgebauten Wohnungen 

in den letzten zehn Jahren. In ganz 

München waren in diesem Zeit-

raum nur 5,9 Prozent der Wohnun-

gen von größeren Umbaumaßnah-

men betroffen (vgl. Tabelle 4).  

 

Die durchschnittlichen Angebots-

mieten für Bestandswohnungen 

im Erhaltungssatzungsgebiet sind 

in den vergangenen drei Jahren 

um rund 16,6 Prozent gestiegen 

und liegen damit deutlich über 

dem Mietenanstieg der Landes-

hauptstadt München (9,3 Prozent). 

 

Die Wohnfläche pro Kopf hat im 

Erhaltungssatzungsgebiet in den 

letzten zehn Jahren um 0,6 Quad-

ratmeter abgenommen und weist 

damit eine ähnliche Entwicklung 

wie die Gesamtstadt mit einer Ab-

nahme um 0,7 Quadratmeter pro 

Kopf auf.  

 

Für 3,8 Prozent der Wohnungen 

wurde außerdem eine Abgeschlos-

senheitsbescheinigung beantragt 

(städtisches Mittel: 2,3 Prozent).  

 

Für die geförderten Wohnungen, 

die sich in der Hand von privaten 

Eigentümer*innen befinden, be-

steht in den nächsten fünf Jahren 

keine Gefahr, dass die Sozialbin-

dungen auslaufen.  

 

Mit einem Anteil von 0,4 Prozent 

wurden im Satzungsgebiet sehr 

wenige Nachverdichtungsmaßnah-

men nach § 34 BauGB in den ver-

gangenen zehn Jahren realisiert. In 

der Gesamtstadt entstanden in die-

sem Zeitraum 4,5 Prozent der 

Wohnungen im Rahmen von Nach-

verdichtungsmaßnahmen.  

 

Verdrängungsgefahr 

 

Im Satzungsgebiet „Thalkirchen“ 

beträgt die mittlere Wohndauer der 

Bewohner*innen 11,3 Jahre und 

liegt damit leicht unter dem Ver-

gleichswert der Gesamtstadt (11,6 

Jahre). 

 

37,2 Prozent der Bewohner*innen 

leben bereits seit über zehn Jahren 

im Erhaltungssatzungsgebiet, et-

was weniger als im gesamtstädti-

schen Vergleich mit 40,1 Jahren.  

 

Der Anteil an Kindern und Jugendli-

chen im Gebiet ist mit 12,2 Pro-

zent im Vergleich mit der Gesamt-

stadt (15,6 Prozent) eher gering, 

für ein derart urbanes Gebiet je-

doch wiederum relativ hoch. Ältere 

Bewohner*innen über 64 Jahren 

sind mit 13,5 Prozent weniger 

stark vertreten als in der Gesamt-

stadt (16,9 Prozent). 

 

Der Anteil der Alleinerziehenden an 

allen Haushalten beträgt 3,1 Pro-

zent und ist damit ähnlich hoch wie 

der städtische Durchschnitt (3,6 

Prozent). Alleinerziehende sind oft 

in besonderem Maße auf bezahl-

bare Mieten und eine wohnungs-

nahe Infrastruktur angewiesen. 

 

Die durchschnittliche Kaufkraft im 

Erhaltungssatzungsgebiet liegt mit 

100 Prozent genau beim 

städtischen Vergleichswert. Trotz 

der durchschnittlichen Kaufkraft 

verfügen allerdings immer noch 

rund 26 Prozent der Haushalte le-

diglich über ein Nettoeinkommen 

von 2.000 Euro oder weniger im 

Monat. Rund 40 Prozent der Haus-

halte sind den mittleren Einkom-

mensgruppen zuzuordnen und ver-

fügen über ein monatliches Netto-

einkommen von 2.000 bis 4.000 

Euro. Geringe und mittlere Einkom-

mensgruppen sind im Gebiet leicht 

überdurchschnittlich vertreten. 

Diese Haushalte wären bei Mieter-

höhungen infolge von Aufwer-

tungsaktivitäten potenziell verdrän-

gungsgefährdet.  

 

Insgesamt ist die Bevölkerungs-

struktur im Viertel sehr heterogen 

und die Verdrängungsgefahr im Er-

haltungssatzungsgebiet „Thalkir-

chen“ eher durchschnittlich. 

 

Fazit 

 

Die turnusmäßigen Untersuchun-

gen der unbefristeten Satzung ha-

ben ergeben, dass sich der derzeit 

bestehende Umgriff der Satzung 

„Thalkirchen“ weiterhin als unbe-

fristete Erhaltungssatzung eignet. 

Bei einer Umfeldprüfung hat sich 

keine Erweiterungsmöglichkeit der 

bestehenden Satzung ergeben. 

 

Sowohl Aufwertungspotenziale im 

Gebäudebestand als auch eine 

hohe Gentrifizierungsdynamik sind 

im Satzungsgebiet zu erkennen. Es 

besteht zudem eine Verdrängungs-

gefahr für Teilgruppen der Bevölke-

rung, d.h. beispielsweise für die im 

Gebiet vertretenen Gruppen der 

Gering- und Mittelverdiener. 
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Tabelle 4: Erhaltungssatzungsmonitoring „Thalkirchen“ 

 
 
Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie

 

 

 

EHS-Monitoring Tha lk irchen

Allgemeines 
EHS-

Gebiet
LHM

Einwohner*innen 2.500 1.588.300

Wohnungen 1.500 837.000*

*inkl. Wohnheimen und sonstigen Wohneinheiten (Quelle: Statistisches Amt)

Ausschlaggebende Indikatoren Einheit Wert EHS-

Gebiet

Wert LHM Vergleich 

LHM

Attraktiv itä tsfaktoren

Erreichbarkeit: Durchschnittliche ÖPNV-Fahrzeit bis in die 

Innenstadt (Altstadtring)
in Minuten 18,2 22,5 #

Geschossfläche mit Läden und Gastronomie Anteil in % 2,0 3,3 $

Wohnungen in Baudenkmälern Anteil in % 4,2 8,5 $

Zusätzliche Attraktivitätsfaktoren

Besondere Naturqualitäten (z.B. große Parks, Isarnähe) +
Neue städtebauliche Projekte im Umfeld  
Wohnungen in Ensembleschutzgebieten Anteil in % 0,0 7,3  

Aufwertungspotenzia l

WE ohne Umbau in den letzten zehn Jahren mit Baualter #

… bis 1949 Anteil in % 20,7 21,0

... zwischen 1950 und 1969 Anteil in % 39,5 31,2

... zwischen 1970 und 1989 Anteil in % 16,1 21,2

Wohnungen in Gebäuden mit 4 bis 9 Geschossen Anteil in % 82,5 53,9 #

Privater Mietwohnungsbestand Anteil in % 47,1 26,6 #

Wiedervermietungsmiete nettokalt in Prozent des Vergleichsraums 

innerhalb/außerhalb des Mittleren Rings
Anteil in % 110,1 100 $

Zusätzlicher Aufwertungsindikator

Wohnungen in Gebäuden mit 6 bis 10 WE im Hauseigentum Anteil in % 13,9 14,1  

Gentrifiz ierungsdynamik

WE mit Umbau in den letzten zehn Jahren Anteil in % 13,5 5,9 #

Dynamik der Wiedervermietungsmieten in den letzten 3 Jahren Anteil in % 16,6 9,3 #

Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf in den letzten 10 Jahren in m² -0,6 -0,7 "

Zusätzliche Gentrifizierungsindikatoren

Abgeschlossenheitsbescheinigungen in den letzten 10 Jahren Anteil in % 3,8 2,3  
Bindungswegfall privater geförderter Wohnungen in den nächsten 

zehn Jahren
Anteil in % 0,0 0,8  

WE nach § 34 BauGB in den letzten zehn Jahren Anteil in % 0,4 4,5  

Verdrängungsgefahr

Mittlere Wohndauer in Jahren in Jahren 11,3 11,6 "

Einwohner*innen mit Wohndauer über 10 Jahre Anteil in % 37,2 40,1 $

unter 18-Jährige Anteil in % 12,2 15,6 $

über 64-Jährige Anteil in % 13,5 16,9 $

Alleinerziehende Anteil in % 3,1 3,6 $

Kaufkraft in Prozent des Vergleichsraumes Anteil in % 100,0 100 "

Haushalte mit Nettoeinkommen bis 2.000 Euro / Monat Anteil in % 25,8 23,7 #

Haushalte mit Nettoeinkommen von 2.000 bis 4.000 Euro / Monat Anteil in % 40,0 38,1 #
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5.3 Tegernseer Landstraße 

 

Die unter Heranziehung des im 

Jahr 2022 aktualisierten Indikato-

renkatalogs (vgl. Tabelle 2) durch-

geführten Untersuchungen des 

Satzungsgebietes sowie der umlie-

genden Bereiche haben ergeben, 

dass sich der in Abbildung 6 (Lage 

im Stadtgebiet siehe Abbildung 3) 

dargestellte Bereich „Tegernseer 

Landstraße“ weiterhin als unbefris-

tete Erhaltungssatzung eignet.  

 

Das Erhaltungssatzungsgebiet um-

fasst 7.300 Wohnungen, in denen 

11.700 Einwohner*innen leben. 

Die Erhaltungssatzung „Tegern-

seer Landstraße“ gilt seit 

31.10.2020 unbefristet. 

 

Lage und städtebauliche Charakte-

risierung des Satzungsgebietes 

 

Der Stadtbezirksteil Obergiesing 

im 17. Stadtbezirk liegt auf der öst-

lichen Isarhochterrasse und ist Teil 

der ehemaligen bäuerlich-ländli-

chen Gemeinde Giesing, welche 

lange als „Arbeiterviertel“ galt.  

 

Der Bereich des Erhaltungssat-

zungsgebietes „Tegernseer Land-

straße“ erstreckt sich südlich der 

St.-Bonifatius-Straße beidseitig der 

Tegernseer Landstraße bis zum 

Mittleren Ring. Ab der Kesselberg-

straße begrenzen die Berg-, Spix- 

und Herzogstandstraße das Ge-

biet. Östlich wird das Gebiet durch 

die Rotwandstraße bzw. Unters-

bergstraße sowie die Plecher-

straße begrenzt. Es überwiegt eine 

Blockrandbebauung. Im Stadtteil-

zentrum Tegernseer Landstraße 

wird der Erdgeschossbereich fast 

ausschließlich gewerblich genutzt. 

 

 

Attraktivitätsfaktoren 

 

Zentrale Wohnlagen mit guter Ver-

kehrsanbindung und hoher Urbani-

tät werden häufig als besonders at-

traktiv empfunden. Sie haben in 

der Regel ein höheres Aufwer-

tungspotenzial und sind stärker 

von Gentrifizierung betroffen. Im 

Gebiet befindet sich die U-Bahnhal-

testelle „Silberhornstraße“ mit den 

Linien U2, U7 und U8 sowie wei-

tere Trambahnstationen. Die 

durchschnittliche ÖPNV-Fahrtzeit 

bis in die Innenstadt (Altstadtring) 

beträgt für die Wohnungen im Er-

haltungssatzungsgebiet rund 12 

Minuten. Damit liegt das Gebiet im 

Vergleich zur Gesamtstadt recht 

zentral. 

 

Das Angebot an Läden und gastro-

nomischen Betrieben fällt im Ver-

gleich zu München insgesamt im 

Erhaltungssatzungsgebiet hoch 

aus (5,5 Prozent im Vergleich zu 

3,3 Prozent). Auch gibt es im Ge-

biet sehr viele Wohnungen in Bau-

denkmälern (24,5 Prozent) und ei-

nige wenige in Ensembleschutzge-

bieten (3,9 Prozent). 

 

Aufwertungspotenzial 

 

Aufwertung wird in der Regel dort 

erwartet, wo der Gebäude- und 

Wohnungsbestand ein Potenzial 

für bauliche Aufwertungen durch 

beispielsweise Modernisierungs-

rückstände aufweist. Für das Erhal-

tungssatzungsgebiet „Tegernseer 

Landstraße“ ergibt sich im Ver-

gleich zur Landeshauptstadt Mün-

chen ein deutlich erhöhtes Aufwer-

tungspotenzial.  

 

Der Großteil der Bebauung im Ge-

biet „Tegernseer Landstraße“ sind 

Altbauten mit Baualter vor 1949, 

des Weiteren stammen viele Ge-

bäude aus den Nachkriegsjahren 

bis 1969. Der Anteil an Wohnun-

gen ohne Umbau in der Baualters-

klasse bis 1949 liegt bei 37,7 Pro-

zent und damit deutlich über dem 

Vergleichswert der Landeshaupt-

stadt (21,0 Prozent). Über 30,9 Pro-

zent der Wohnungen im Erhal-

tungssatzungsgebiet, die in den 

letzten zehn Jahren nicht umge-

baut wurden, sind der Baualters-

klasse der 1950er und 1960er Jah-

ren zuzuordnen, weitere 15,3 Pro-

zent liegen in Gebäuden aus den 

1970er und 1980er Jahren. Diese 

beiden Werte liegen deutlich über 

den Vergleichswerten der Gesamt-

stadt (vgl. Tabelle 5).  

 

Über 78 Prozent aller Wohnungen 

liegen in Gebäuden mit vier bis 

neun Stockwerken.  

 

Mit 44,4 Prozent liegt der Anteil 

der privaten Mietwohnungsbe-

stände im Gebiet deutlich über den 

Vergleichswerten der Gesamtstadt 

(26,6 Prozent). Aufwertungsaktivi-

täten im größeren Stil finden in die-

sen klassischen Mietwohnungsbe-

ständen eher statt als z.B. bei 

Wohnungen, die bereits nach WEG 

aufgeteilt sind, oder bei städti-

schen Wohnungsbeständen.  

 

Die Wiedervermietungsmieten im 

Satzungsgebiet liegen mit 88,1 

Prozent deutlich unter dem Wert 

der Landeshauptstadt (100 Pro-

zent). 

 

Im Gebiet „Tegernseer Land-

straße“ liegen mit 13,9 Prozent et-

was weniger Wohnungen in Ge-

bäuden mit sechs bis zehn Woh-

nungen im Hauseigentum als in 

der Gesamtstadt (14,1 Prozent). 
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Abbildung 6: Erhaltungssatzungsgebiet „Tegernseer Landstraße“ 

Lage im Stadtgebiet siehe Abbildung 3 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie 
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Gentrifizierungsdynamik 

 

In den vergangenen zehn Jahren 

wurden 7,3 Prozent des Woh-

nungsbestandes im Erhaltungssat-

zungsgebiet umgebaut (vgl. Ta-

belle 5). Zukünftig ist durch fort-

schreitende Sanierungsmaßnah-

men mit ähnlich hohen Werten zu 

rechnen. In ganz München waren 

es im gleichen Zeitraum 5,9 Pro-

zent.  

 

Die durchschnittlichen Angebots-

mieten für Bestandswohnungen 

im Erhaltungssatzungsgebiet lagen 

12,8 Prozent über den Mieten vor 

drei Jahren. Die Entwicklung zeigte 

sich damit deutlich dynamischer 

als in der Gesamtstadt (9,3 Pro-

zent).  

 

Beim Wohnflächenkonsum pro 

Kopf im Erhaltungssatzungsgebiet 

in den letzten zehn Jahren konnte 

ein Zuwachs von 0,9 Quadratmeter 

festgestellt werden. Gesamtstäd-

tisch sank die mittlere Wohnfläche 

pro Kopf im selben Zeitraum um 

0,7 Quadratmeter. Damit ent-

spricht die Richtung der Entwick-

lung im Erhaltungssatzungsgebiet 

„Tegernseer Landstraße“ nicht 

dem gesamtstädtischen Trend.  

 

Im Satzungsgebiet fallen in den 

nächsten Jahren 0,1 Prozent der 

geförderten Wohnungen privater 

Eigentümer*innen aus der Bin-

dung. 

 

Im Rahmen von Nachverdichtungs-

maßnahmen kamen 3,4 Prozent 

des Wohnungsbestandes in den 

letzten zehn Jahren hinzu. In ganz 

München wurden in diesem Zeit-

raum mit 4,5 Prozent des Woh-

nungsbestandes in einem ver-

gleichbaren Umfang neue Woh-

nungen nach § 34 BauGB erstellt. 

 

Für 5,7 Prozent der Wohnungen im 

Gebiet wurden im 

Betrachtungszeitraum der vergan-

genen zehn Jahre Abgeschlossen-

heitsbescheinigungen beantragt, in 

der Gesamtstadt waren es im glei-

chen Zeitraum mit 2,3 Prozent et-

was weniger. Da Abgeschlossen-

heitsbescheinigungen die Voraus-

setzung für die Umwandlung sind, 

kann davon ausgegangen werden, 

dass Eigentümer*innen im Gebiet 

grundsätzlich an Umwandlungen 

interessiert sind und diese, falls die 

Regelungen auslaufen, auch um-

setzen würden. 

 

Verdrängungsgefahr 

 

Die mittlere Wohndauer der Ein-

wohner*innen im Erhaltungssat-

zungsgebiet beträgt 10,9 Jahre 

und ist damit kürzer als in der Ge-

samtstadt (11,6 Jahre). Kürzere 

Wohndauern der Bevölkerung sind 

nicht ungewöhnlich für eine Lage 

innerhalb des Mittleren Rings.  

 

37,6 Prozent der Einwohner*innen 

leben bereits seit über zehn Jahren 

im Erhaltungssatzungsgebiet (vgl. 

Tabelle 5). 

 

Der Anteil an Kindern und Jugendli-

chen im Gebiet liegt mit 12,0 Pro-

zent unter dem Durchschnitt der 

Gesamtstadt, in der 15,6 Prozent 

der Bevölkerung unter 18 Jahre alt 

sind. 13,8 Prozent der Bevölkerung 

im Erhaltungssatzungsgebiet sind 

über 64 Jahre alt. Der Anteil fällt 

niedrig aus. So liegt er für ganz 

München bei 16,9 Prozent.  

 

Rund drei Prozent aller Haushalte 

im Satzungsgebiet sind Alleinerzie-

hende (2,9 Prozent), welche oft in 

besonderem Maße auf bezahlbare 

Mieten und die Umgebungsinfra-

struktur angewiesen sind. In der 

Gesamtstadt sind dies 3,6 Prozent 

der Haushalte. 

 

Die durchschnittliche Kaufkraft im 

Erhaltungssatzungsgebiet liegt mit 

96,0 Prozent unter dem städti-

schen Vergleichswert (100 Pro-

zent). Dies zeigt sich auch in den 

deutlich höheren Anteilen an Haus-

halten im Gebiet mit einem Netto-

einkommen von bis zu 2.000 Euro 

pro Monat (34,9 Prozent) und Net-

toeinkommen von 2.000 bis zu 

4.000 Euro pro Monat (38,3 Pro-

zent). Insbesondere die erst ge-

nannten einkommensschwachen 

Haushalte, die über ein Drittel der 

Haushalte im Erhaltungssatzungs-

gebiet ausmachen, sind damit bei 

Mieterhöhungen infolge von Auf-

wertungsaktivitäten stark verdrän-

gungsgefährdet. 

 

Fazit 

 

Die turnusmäßigen Untersuchun-

gen der unbefristeten Satzung ha-

ben ergeben, dass sich der derzeit 

bestehende Umgriff der Satzung 

„Tegernseer Landstraße“ weiter-

hin als unbefristete Erhaltungssat-

zung eignet. Bei einer Umfeldprü-

fung hat sich keine Erweiterungs-

möglichkeit der bestehenden Sat-

zung ergeben. 

 

Im Erhaltungssatzungsgebiet „Te-

gernseer Landstraße“ sind nach 

wie vor deutliche Aufwertungspo-

tenziale im Gebäudebestand vor-

handen. Das zeigt sich unter ande-

rem darin, dass 44,4 Prozent aller 

Wohnungen private Mietwoh-

nungsbestände sind, bei denen bei 

Investitionsentscheidungen privat-

wirtschaftliche Interessen im Vor-

dergrund stehen.  

 

Neben der hohen Dynamik der 

Wiedervermietungsmieten zeigt 

sich die starke Gentrifizierungsdy-

namik im Viertel auch am steigen-

den Wohnflächenkonsum und dem 

erhöhten Anteil an Abgeschlossen-

heitsbescheinigungen. 
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Tabelle 5: Erhaltungssatzungsmonitoring „Tegernseer Landstraße“ 

 
 
Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie

 

EHS-Monitoring Tegernseer Landstrasse

Allgemeines 
EHS-

Gebiet
LHM

Einwohner*innen 11.700 1.588.300

Wohnungen 7.300 837.000*

*inkl. Wohnheimen und sonstigen Wohneinheiten (Quelle: Statistisches Amt)

Ausschlaggebende Indikatoren Einheit Wert EHS-

Gebiet

Wert LHM Vergleich 

LHM

Attraktiv itä tsfaktoren

Erreichbarkeit: Durchschnittliche ÖPNV-Fahrzeit bis in die 

Innenstadt (Altstadtring)
in Minuten 12,1 22,5 #

Geschossfläche mit Läden und Gastronomie Anteil in % 5,5 3,3 #

Wohnungen in Baudenkmälern Anteil in % 24,5 8,5 #

Zusätzliche Attraktivitätsfaktoren

Besondere Naturqualitäten (z.B. große Parks, Isarnähe)  
Neue städtebauliche Projekte im Umfeld  
Wohnungen in Ensembleschutzgebieten Anteil in % 3,9 7,3  

Aufwertungspotenzia l

WE ohne Umbau in den letzten zehn Jahren mit Baualter #

… bis 1949 Anteil in % 37,7 21,0

... zwischen 1950 und 1969 Anteil in % 30,9 31,2

... zwischen 1970 und 1989 Anteil in % 15,3 21,2

Wohnungen in Gebäuden mit 4 bis 9 Geschossen Anteil in % 78,7 53,9 #

Privater Mietwohnungsbestand Anteil in % 44,4 26,6 #

Wiedervermietungsmiete nettokalt in Prozent des Vergleichsraums 

innerhalb/außerhalb des Mittleren Rings
Anteil in % 88,1 100 #

Zusätzlicher Aufwertungsindikator

Wohnungen in Gebäuden mit 6 bis 10 WE im Hauseigentum Anteil in % 13,9 14,1  

Gentrifiz ierungsdynamik

WE mit Umbau in den letzten zehn Jahren Anteil in % 7,3 5,9 #

Dynamik der Wiedervermietungsmieten in den letzten 3 Jahren Anteil in % 12,8 9,3 #

Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf in den letzten 10 Jahren in m² 0,9 -0,7 #

Zusätzliche Gentrifizierungsindikatoren

Abgeschlossenheitsbescheinigungen in den letzten 10 Jahren Anteil in % 5,7 2,3 +
Bindungswegfall privater geförderter Wohnungen in den nächsten 

zehn Jahren
Anteil in % 0,1 0,8  

WE nach § 34 BauGB in den letzten zehn Jahren Anteil in % 3,4 4,5  

Verdrängungsgefahr

Mittlere Wohndauer in Jahren in Jahren 10,9 11,6 $

Einwohner*innen mit Wohndauer über 10 Jahre Anteil in % 37,6 40,1 $

unter 18-Jährige Anteil in % 12,0 15,6 $

über 64-Jährige Anteil in % 13,8 16,9 $

Alleinerziehende Anteil in % 2,9 3,6 $

Kaufkraft in Prozent des Vergleichsraumes Anteil in % 96,0 100 #

Haushalte mit Nettoeinkommen bis 2.000 Euro / Monat Anteil in % 34,9 23,7 #

Haushalte mit Nettoeinkommen von 2.000 bis 4.000 Euro / Monat Anteil in % 38,3 38,1 "
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5.4 Trauchberg- /Forggenseestraße 

 

Die unter Heranziehung des im 

Jahr 2022 aktualisierten Indikato-

renkatalogs (vgl. Tabelle 2) durch-

geführten Untersuchungen des 

Satzungsgebietes sowie der umlie-

genden Bereiche haben ergeben, 

dass sich der in Abbildung 7 (Lage 

im Stadtgebiet siehe Abbildung 3) 

dargestellte Bereich „Trauchberg- / 

Forggenseestraße“ weiterhin als 

unbefristete Erhaltungssatzung 

eignet.  

 

Das Erhaltungssatzungsgebiet um-

fasst 4.400 Wohnungen, in denen 

7.400 Einwohner*innen leben. Die 

Erhaltungssatzung „Trauchberg- 

/Forggenseestraße“ gilt seit 

31.10.2020 unbefristet. 

 

Lage und städtebauliche Charakte-

risierung des Satzungsgebietes 

 

Die Bau- und Siedlungsstruktur des 

Stadtbezirksteils Obergiesing im 

17. Stadtbezirk stellt sich sehr un-

terschiedlich dar. Von Süden her 

gehen Kleinsiedlungs- und Einfami-

lienhausquartiere Richtung Norden 

in Gebiete mit Geschosswoh-

nungsbau und Blockrandbebauung 

über. 

 

Das Untersuchungsgebiet „Trauch-

berg- / Forggenseestraße“ er-

streckt sich westlich des Giesinger 

Bahnhofs zwischen Schliersee- 

und Weißenseestraße bis zur Un-

tersbergstraße und schließlich zur 

Deisenhofener Straße. Im Gegen-

satz zur Blockrandbebauung, wel-

che im Stadtbezirk verbreitet ist, 

wurden die Wohnhäuser hier – 

dem Zeitgeist ihres Entstehungs-

zeitraums um die 1960er Jahre 

herum entsprechend – in lockerer 

mehrgeschossiger Zeilenbau-

weise mit vielen Grünflächen er-

richtet. 

 

Attraktivitätsfaktoren 

 

Mit dem Bahnhof „Giesing“ im 

Nordosten, an dem sowohl die S-

Bahn (S3, S7), U-Bahn (U2, U7, U8) 

sowie die Tram (Linie 18) hält und 

der U-Bahnstation „Untersberg-

straße“ (U2, U7, U8) im Nordwes-

ten ist der Anschluss an den ÖPNV 

umfangreich gegeben. Darüber 

hinaus liegen die Tram-Stationen 

„Werinherstraße“ und „Chiemgau-

erstraße“ (Tram 18) in unmittelba-

rer Nähe. Die durchschnittliche 

Fahrzeit in die Innenstadt (Altstadt-

ring) liegt daher bei 15,5 Minuten 

(22,5 Minuten Gesamtstadt) (vgl. 

Tabelle 6).  

 

Der Anteil an Gastronomie und Lä-

den, ein Anziehungspunkt für bes-

ser Verdienende und mögliche 

Gentrifizierer, liegt mit 2,7 Prozent 

unter dem der Landeshauptstadt 

(3,3 Prozent). 

 

Der Anteil von Wohneinheiten in 

Baudenkmälern oder in Ensemble-

schutzgebieten liegt bei 0 Prozent 

(Gesamtstadt: 8,5 Prozent bei 

Baudenkmälern respektive 7,3 Pro-

zent bei Ensembleschutzgebieten). 

 

Aufwertungspotenzial 

 

Rund 98 Prozent der Wohnungen 

befinden sich in Gebäuden mit vier 

bis neun Stockwerken (vgl. Tabelle 

6). Im Vergleich zu den im Süden 

angrenzenden Bereichen des 

Stadtbezirksteils mit lockerer und 

teils niedrigerer Bebauung handelt 

es sich um ein recht urbanes Um-

feld. Rund 22 Prozent der Wohnun-

gen ohne Umbauten in den letzten 

zehn Jahren befinden sich in Alt-

bauten, 59 Prozent in Bauten aus 

den 1950er und -60er Jahre.  

 

Der Anteil der privaten Mietwoh-

nungsbeständen ist mit 56,3 Pro-

zent besonders hoch und über-

steigt den der Landeshauptstadt 

München um fast 30 Prozent (26,6 

Prozent).  

 

Die hohe Zahl der privaten Miet-

wohnungsbestände spiegelt sich 

auch im Anteil der Wohneinheiten 

in Gebäuden mit sechs bis zehn 

Wohneinheiten im Hauseigentum 

wider (29,1 Prozent im Vergleich 

zu 14,1 Prozent in der Gesamt-

stadt).  

 

Die Wiedervermietungsmiete net-

tokalt liegt mit 70,8 Prozent jedoch 

um fast 30 Prozent unter der der 

Landeshauptstadt München (100 

Prozent).
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Abbildung 7: Erhaltungssatzungsgebiet „Trauchberg- / Forggenseestraße“ 

Lage im Stadtgebiet siehe Abbildung 3 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie
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Gentrifizierungsdynamik 

 

Insgesamt ist die Gentrifizierungs-

dynamik im Untersuchungsgebiet 

„Trauchberg- / Forggenseestraße“ 

etwas geringer als in der Gesamt-

stadt einzuschätzen.  

 

In den vergangen zehn Jahren fan-

den keine nennenswerten Umbau-

maßnahmen statt. Die Dynamik 

der Wiedervermietungsmieten ist 

mit minus 7,3 Prozent sogar rück-

läufig und gegen den Trend der 

Gesamtstadt (plus 9,3 Prozent) 

(vgl. Tabelle 6). Lediglich die ge-

stiegene Wohnfläche pro Kopf ist 

in den letzten zehn Jahren mit ei-

nem satten Plus von 3,1 Quadrat-

metern deutlich über dem der Lan-

deshauptstadt München, in der ein 

Rückgang von 0,7 Quadratmetern 

zu verzeichnen ist.  

 

Weder fallen in den nächsten zehn 

Jahren Sozialwohnungen aus der 

Bindung, gab es Nachverdichtung 

nach § 34 BauGB noch wurden Ab-

geschlossenheitsbescheinigungen 

in den letzten zehn Jahren im Ge-

biet beantragt. 

 

Verdrängungsgefahr 

 

Eine starke Bindung zu Wohnort, 

Infrastruktur und Nachbarschaft 

drückt sich durch die mittlere 

Wohndauer der Einwohner*innen 

im Erhaltungssatzungsgebiet aus. 

Diese liegt im Satzungsgebiet bei 

13,5 Jahren und damit deutlich 

über der der Gesamtstadt (11,6 

Jahre). Dies liegt auch daran, dass 

48,9 Prozent der Bevölkerung 

schon mindestens zehn Jahre dort 

leben (Landeshauptstadt 40,1 Pro-

zent).  

 

Der Anteil an Kindern und Jugendli-

chen im Gebiet ist mit 11,1 Pro-

zent im Vergleich zur Gesamtstadt 

geringer (15,6 Prozent). Hingegen 

sind ältere Bewohner*innen über 

64 Jahren mit 18,2 Prozent etwas 

häufiger vertreten als in der Ge-

samtstadt (16,9 Prozent). 

 

Mit 3,0 Prozent ist der Anteil der 

Alleinerziehenden an allen Haushal-

ten etwas geringer als der der Ge-

samtstadt (3,6 Prozent). 

 

Die Kaufkraft im Gebietsumgriff 

liegt 83,7 Prozent unter der der 

Landeshauptstadt. Hohe 40,4 Pro-

zent der Haushalte verfügen ledig-

lich über ein Nettoeinkommen von 

höchstens 2.000 Euro im Monat. 

Weitere 41,4 Prozent der Haus-

halte sind den mittleren Einkom-

mensgruppen zuzuordnen und ver-

fügen über ein monatliches Netto-

einkommen von 2.000 bis 4.000 

Euro. Haushalte mit geringen und 

mittleren Einkommen sind im Ge-

biet überdurchschnittlich stark ver-

treten. Ein Großteil der Haushalte 

wäre bei Mieterhöhungen infolge 

von Aufwertungsaktivitäten poten-

ziell verdrängungsgefährdet. 

 

Fazit 

 

Die turnusmäßigen Untersuchun-

gen der unbefristeten Satzung ha-

ben ergeben, dass sich der derzeit 

bestehende Umgriff der Satzung 

„Trauchberg- / Forggenseestraße“ 

weiterhin als unbefristete Erhal-

tungssatzung eignet. Bei einer Um-

feldprüfung hat sich keine Erweite-

rungsmöglichkeit der bestehenden 

Satzung ergeben. 

 

Obwohl die Gentrifizierung in die-

sem Gebiet noch nicht sehr weit 

fortgeschritten ist, besteht ein er-

hebliches Potenzial für Aufwertung 

und Verdrängung im attraktiven 

Bereich der Erhaltungssatzung 

„Trauchberg- / Forggenseestraße“. 

Insbesondere der hohe Anteil an 

privaten Mietwohnungsbeständen, 

die meist unsanierten Nachkriegs-

gebäude und die zahlreichen Haus-

halte mit niedrigem Einkommen 

tragen dazu bei. 
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Tabelle 6: Erhaltungssatzungsmonitoring „Trauchberg- / Forggenseestraße“ 

 
 
Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie 

EHS-Monitoring Trauchberg-  /  Forggenseestraße

Allgemeines 
EHS-

Gebiet
LHM

Einwohner*innen 7.400 1.588.300

Wohnungen 4.400 837.000*

*inkl. Wohnheimen und sonstigen Wohneinheiten (Quelle: Statistisches Amt)

Ausschlaggebende Indikatoren Einheit Wert EHS-

Gebiet

Wert LHM Vergleich 

LHM

Attraktiv itä tsfaktoren

Erreichbarkeit: Durchschnittliche ÖPNV-Fahrzeit bis in die 

Innenstadt (Altstadtring)
in Minuten 15,5 22,5 #

Geschossfläche mit Läden und Gastronomie Anteil in % 2,7 3,3 "

Wohnungen in Baudenkmälern Anteil in % 0,0 8,5 $

Zusätzliche Attraktivitätsfaktoren

Besondere Naturqualitäten (z.B. große Parks, Isarnähe)  
Neue städtebauliche Projekte im Umfeld  
Wohnungen in Ensembleschutzgebieten Anteil in % 0,0 7,3  

Aufwertungspotenzia l

WE ohne Umbau in den letzten zehn Jahren mit Baualter #

… bis 1949 Anteil in % 22,0 21,0

... zwischen 1950 und 1969 Anteil in % 59,1 31,2

... zwischen 1970 und 1989 Anteil in % 14,6 21,2

Wohnungen in Gebäuden mit 4 bis 9 Geschossen Anteil in % 97,6 53,9 #

Privater Mietwohnungsbestand Anteil in % 56,3 26,6 #

Wiedervermietungsmiete nettokalt in Prozent des Vergleichsraums 

innerhalb/außerhalb des Mittleren Rings
Anteil in % 70,8 100 #

Zusätzlicher Aufwertungsindikator

Wohnungen in Gebäuden mit 6 bis 10 WE im Hauseigentum Anteil in % 29,1 14,1 ++

Gentrifiz ierungsdynamik

WE mit Umbau in den letzten zehn Jahren Anteil in % 0,0 5,9 $

Dynamik der Wiedervermietungsmieten in den letzten 3 Jahren Anteil in % -7,4 9,3 $

Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf in den letzten 10 Jahren in m² 3,1 -0,7 #

Zusätzliche Gentrifizierungsindikatoren

Abgeschlossenheitsbescheinigungen in den letzten 10 Jahren Anteil in % 0,0 2,3  
Bindungswegfall privater geförderter Wohnungen in den nächsten 

zehn Jahren
Anteil in % 0,0 0,8  

WE nach § 34 BauGB in den letzten zehn Jahren Anteil in % 0,0 4,5  

Verdrängungsgefahr

Mittlere Wohndauer in Jahren in Jahren 13,6 11,6 #

Einwohner*innen mit Wohndauer über 10 Jahre Anteil in % 48,9 40,1 #

unter 18-Jährige Anteil in % 11,1 15,6 $

über 64-Jährige Anteil in % 18,2 16,9 #

Alleinerziehende Anteil in % 3,0 3,6 $

Kaufkraft in Prozent des Vergleichsraumes Anteil in % 84,0 100 #

Haushalte mit Nettoeinkommen bis 2.000 Euro / Monat Anteil in % 40,4 23,7 #

Haushalte mit Nettoeinkommen von 2.000 bis 4.000 Euro / Monat Anteil in % 41,4 38,1 #
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5.5 Scharfreiterplatz 

 

Die unter Heranziehung des im 

Jahr 2022 aktualisierten Indikato-

renkatalogs (vgl. Tabelle 2) durch-

geführten Untersuchungen des 

Satzungsgebietes sowie der umlie-

genden Bereiche haben ergeben, 

dass sich der in Abbildung 8 (Lage 

im Stadtgebiet siehe Abbildung 3) 

dargestellte Bereich „Scharfreiter-

platz“ weiterhin als unbefristete 

Erhaltungssatzung eignet.  

 

Das Erhaltungssatzungsgebiet um-

fasst 1.500 Wohnungen, in denen 

2.800 Einwohner*innen leben. Die 

Erhaltungssatzung „Scharfreiter-

platz“ gilt seit 31.10.2020 unbefris-

tet. 

 

Lage und städtebauliche Charakte-

risierung des Satzungsgebietes 

 

Der Stadtbezirksteil Obergiesing 

im 17. Stadtbezirk weist eine hete-

rogene Bau- und Siedlungsstruktur 

auf - Kleinsiedlungs- und Einfamili-

enhausquartiere im Süden, im Nor-

den Geschosswohnungsbau und 

Blockrandbebauung. Dazwischen 

liegen kleinere und größere Grün-

flächen wie in etwa der Ostfried-

hof, der Friedhof am Perlacher 

Forst sowie der Weißenseepark. 

 

Der Bereich des Erhaltungssat-

zungsgebietes „Scharfreiterplatz“ 

erstreckt sich südlich der 

Chiemgaustraße bis zum Hohen-

schwangauplatz bzw. bis zur Sta-

delheimer Straße. Östlich wird das 

Gebiet von der Schwanseestraße 

begrenzt, wobei die Schloß-Berg-

Straße und der Scharfreiterplatz 

das Gebiet Richtung Westen ab-

grenzen. Der Großteil der Wohn-

häuser in diesem Gebiet wurden in 

den 1950er und 1960er Jahren in 

lockerer mehrgeschossiger Zeilen-

bauweise mit dazwischenliegen-

den Grünflächen errichtet. 

 

Attraktivitätsfaktoren 

 

Obwohl außerhalb des Mittleren 

Rings gelegen, ist die durchschnitt-

liche ÖPNV-Fahrzeit bis in die In-

nenstadt (Altstadtring) des Erhal-

tungssatzungsgebiet „Scharfreiter 

Platz“ mit 19,7 Minuten geringer 

als im Vergleich zur Gesamtstadt 

(22,5 Minuten) (vgl. Tabelle 7). 

Dies liegt besonders an der im Os-

ten entlang des Gebiets verlaufen-

den Tram-Linie 18.  

 

Der Anteil an Gastronomie und Lä-

den hingegen ist im Gebiet gerin-

ger als in der Landeshauptstadt all-

gemein. Baudenkmäler und Bauen-

sembles sind nicht vorhanden. 

 

Aufwertungspotenzial 

 

Für das Erhaltungssatzungsgebiet 

„Scharfreiterplatz“ ergibt sich im 

Vergleich mit der 

Landeshauptstadt München ein 

deutlich erhöhtes Aufwertungspo-

tenzial.  

 

Rund 59 Prozent der Wohnungen 

befinden sich in Gebäuden mit vier 

bis neun Stockwerken (vgl. Tabelle 

7). Im Vergleich zu den im Süden 

angrenzenden Bereichen des 

Stadtbezirksteils mit lockerer und 

teils niedrigerer Bebauung handelt 

es sich um ein recht urbanes Um-

feld.  

 

Rund 14 Prozent der Wohnungen 

im Satzungsgebiet, die nicht in den 

letzten zehn Jahren umgebaut 

wurden, sind der Baualtersklasse 

bis 1949 zuzuordnen. Weitere 59,1 

Prozent der Wohnungen ohne Um-

bau liegen in aus der Nachkriegs-

zeit stammenden Gebäuden der 

1950er und -60er Jahre.  

 

Der Anteil der privaten Mietwoh-

nungsbeständen ist mit 66,4 Pro-

zent um fast 40 Prozent höher als 

in der Gesamtstadt.  

 

Der hohe Anteil der privaten Miet-

wohnungsbestände drückt sich 

auch im erhöhten Anteil von Woh-

nungen im Hauseigentum aus, 

39,2 Prozent im Gebiet im Ver-

gleich zu 14,1 Prozent in der Lan-

deshauptstadt. 

 

Die Wiedervermietungsmiete net-

tokalt liegt 6,3 Prozent unterhalb 

der der Gesamtstadt. 
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Abbildung 8: Erhaltungssatzungsgebiet „Scharfreiterplatz“ 

Lage im Stadtgebiet siehe Abbildung 3 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie
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Gentrifizierungsdynamik 

 

In der Stadt München lag der An-

teil der Wohneinheiten in Gebäu-

den, die in den letzten zehn Jahren 

umgebaut wurden, bei rund 6 Pro-

zent (vgl. Tabelle 7), im Erhaltungs-

satzungsgebiet lag dieser Wert mit 

19,2 Prozent bei mehr als dem 

Dreifachen.  

 

Die Dynamik der Wiedervermie-

tungsmieten der letzten drei Jah-

ren fällt mit 3,7 Prozent hingegen 

geringer aus als im Vergleich mit 

der Gesamtstadt (9,3 Prozent). Die 

Entwicklung der Wohnfläche pro 

Kopf in den letzten zehn Jahren ist 

im Vergleich zur Gesamtstadt im 

Trend gegenläufig, ein Plus von 0,8 

Quadratmeter im Vergleich zu ei-

nem Minus von 0,7 Quadratmeter.  

 

In den nächsten zehn Jahren fallen 

im Gebiet keine geförderten Woh-

nungen privater Eigentümer*innen 

aus der Bindung.  

 

Der Anteil der Wohnungen, welche 

im Rahmen des § 34 BauGB, im 

Sinne von Nachverdichtung in den 

letzten zehn Jahren hinzukamen, 

liegt bei 6,7 Prozent und damit hö-

her als in der Gesamtstadt (4,5 

Prozent). 

 

Der Anteil der Abgeschlossenheits-

bescheinigungen im 

Wohnungsbestand der letzten 

zehn Jahre liegt mit 1,6 Prozent 

wiederum unter dem der Landes-

hauptstadt (2,3 Prozent).  

 

Verdrängungsgefahr 

 

Sowohl die mittlere Wohndauer in 

Jahren (10,8 Jahre im Vergleich zu 

11,6 Jahre) als auch der Anteil der 

Einwohner mit einer Wohndauer 

über zehn Jahren (36,9 Prozent im 

Vergleich zu 40,1 Prozent) liegt im 

Erhaltungssatzungsgebiet unter 

dem Vergleichswert der Landes-

hauptstadt (vgl. Tabelle 7).  

 

Dasselbe gilt auch für den Anteil 

der unter 18-Jährigen (13,2 Prozent 

im Vergleich zu 15,6 Prozent), den 

Anteil der 64-Jährigen (13,4 Pro-

zent im Vergleich zu 16,9 Prozent) 

sowie dem Anteil der Alleinerzie-

henden. Wobei letzterer Wert sehr 

nahe an dem der Gesamtstadt liegt 

(3,5 Prozent im Vergleich zu 3,6 

Prozent).  

 

Die erheblich geringere Kaufkraft 

im Erhaltungssatzungsgebiet im 

Vergleich zur Gesamtstadt (86,3 

Prozent) bedingt sich auch aus 

dem hohen Anteil an Haushalten 

mit einem Nettoeinkommen bis 

2.000 Euro pro Monat (32,5 Pro-

zent im Vergleich zu 23,7 Prozent 

in der Gesamtstadt) und den Hau-

halten mit einem Nettoeinkommen 

zwischen 2.000 und 4.000 Euro 

pro Monat (43,2 Prozent im Erhal-

tungssatzungsgebiet, 38,1 Prozent 

in der Landeshauptstadt).  

 

Fazit 

 

Die turnusmäßigen Untersuchun-

gen der unbefristeten Satzung ha-

ben ergeben, dass sich der derzeit 

bestehende Umgriff der Satzung 

„Scharfreiterplatz“ weiterhin als 

unbefristete Erhaltungssatzung 

eignet. Bei einer Umfeldprüfung 

hat sich keine Erweiterungsmög-

lichkeit der bestehenden Satzung 

ergeben. 

 

Im Erhaltungssatzungsgebiet 

„Scharfreiterplatz“ besteht weiter-

hin ein hohes Potenzial für Aufwer-

tung, Gentrifizierung und Verdrän-

gung. Insbesondere der große An-

teil an nicht modernisierten Nach-

kriegsgebäuden und privaten Miet-

wohnungen zeigt das Potenzial für 

Aufwertung. Gleichzeitig zeugen 

Umbauten und gestiegener Flä-

chenbedarf von bestehender Gent-

rifizierung. Das Verdrängungspo-

tenzial ist insbesondere für Haus-

halte mit geringem oder mittlerem 

Einkommen hoch, die auf dem an-

gespannten Wohnungsmarkt be-

sonders schutzbedürftig sind. 
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Tabelle 7: Erhaltungssatzungsmonitoring „Scharfreiterplatz“ 

 
 
Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie 

EHS-Monitoring Scharfreiterpla tz

Allgemeines 
EHS-

Gebiet
LHM

Einwohner*innen 2.800 1.588.300

Wohnungen 1.500 837.000*

*inkl. Wohnheimen und sonstigen Wohneinheiten (Quelle: Statistisches Amt)

Ausschlaggebende Indikatoren Einheit Wert EHS-

Gebiet

Wert LHM Vergleich 

LHM

Attraktiv itä tsfaktoren

Erreichbarkeit: Durchschnittliche ÖPNV-Fahrzeit bis in die 

Innenstadt (Altstadtring)
in Minuten 19,7 22,5 #

Geschossfläche mit Läden und Gastronomie Anteil in % 2,5 3,3 "

Wohnungen in Baudenkmälern Anteil in % 0,0 8,5 $

Zusätzliche Attraktivitätsfaktoren

Besondere Naturqualitäten (z.B. große Parks, Isarnähe)  
Neue städtebauliche Projekte im Umfeld  
Wohnungen in Ensembleschutzgebieten Anteil in % 0,0 7,3  

Aufwertungspotenzia l

WE ohne Umbau in den letzten zehn Jahren mit Baualter #

… bis 1949 Anteil in % 14,1 21,0

... zwischen 1950 und 1969 Anteil in % 59,1 31,2

... zwischen 1970 und 1989 Anteil in % 1,3 21,2

Wohnungen in Gebäuden mit 4 bis 9 Geschossen Anteil in % 59,1 53,9 #

Privater Mietwohnungsbestand Anteil in % 66,5 26,6 #

Wiedervermietungsmiete nettokalt in Prozent des Vergleichsraums 

innerhalb/außerhalb des Mittleren Rings
Anteil in % 93,7 100 #

Zusätzlicher Aufwertungsindikator

Wohnungen in Gebäuden mit 6 bis 10 WE im Hauseigentum Anteil in % 39,2 14,1 ++

Gentrifiz ierungsdynamik

WE mit Umbau in den letzten zehn Jahren Anteil in % 19,2 5,9 #

Dynamik der Wiedervermietungsmieten in den letzten 3 Jahren Anteil in % 3,7 9,3 $

Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf in den letzten 10 Jahren in m² 0,8 -0,7 #

Zusätzliche Gentrifizierungsindikatoren

Abgeschlossenheitsbescheinigungen in den letzten 10 Jahren Anteil in % 1,6 2,3  
Bindungswegfall privater geförderter Wohnungen in den nächsten 

zehn Jahren
Anteil in % 0,0 0,8  

WE nach § 34 BauGB in den letzten zehn Jahren Anteil in % 6,7 4,5 +

Verdrängungsgefahr

Mittlere Wohndauer in Jahren in Jahren 10,8 11,6 $

Einwohner*innen mit Wohndauer über 10 Jahre Anteil in % 36,9 40,1 $

unter 18-Jährige Anteil in % 13,2 15,6 $

über 64-Jährige Anteil in % 13,4 16,9 $

Alleinerziehende Anteil in % 3,5 3,6 "

Kaufkraft in Prozent des Vergleichsraumes Anteil in % 86,0 100 #

Haushalte mit Nettoeinkommen bis 2.000 Euro / Monat Anteil in % 32,6 23,7 #

Haushalte mit Nettoeinkommen von 2.000 bis 4.000 Euro / Monat Anteil in % 43,2 38,1 #
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5.6 Agnesstraße 

 

Die unter Heranziehung des im 

Jahr 2022 aktualisierten Indikato-

renkatalogs (vgl. Tabelle 2) durch-

geführten Untersuchungen des 

Satzungsgebietes sowie der umlie-

genden Bereiche haben ergeben, 

dass sich der in Abbildung 9 (Lage 

im Stadtgebiet siehe Abbildung 3) 

dargestellte Bereich „Agnes-

straße“ weiterhin als unbefristete 

Erhaltungssatzung eignet.  

 

Das Erhaltungssatzungsgebiet um-

fasst 2.800 Wohnungen, in denen 

4.500 Einwohner*innen leben. Die 

Erhaltungssatzung „Agnesstraße“ 

gilt seit 31.12.2020 unbefristet. 

 

Lage und städtebauliche Charakte-

risierung des Satzungsgebietes 

 

Im Süden grenzt der Stadtbezirk 04 

Schwabing-West an den dritten 

Stadtbezirk, Maxvorstadt, an. Die 

gründerzeitlichen Platzstrukturen 

des Elisabeth-, Kurfürsten- und Ho-

henzollernplatzes sind charakteris-

tisch für diesen Stadtbezirk. 

 

Das Erhaltungssatzungsgebiet 

„Agnesstraße“ befindet sich am 

südlichen Rand des vierten Stadt-

bezirks Schwabing-West. Es wird 

im Norden durch die Elisabeth- 

bzw. die Bauerstraße, im Osten 

durch die Gentzstraße, im Süden 

durch die Georgenstraße und im 

Westen durch die Schleißheimer 

Straße begrenzt. Da sich die Block-

seiten der Elisabethstraße in die-

sem Bereich nicht für eine Auf-

nahme in das Erhaltungssatzungs-

gebiet eignen, verläuft die Grenze 

des Gebiets südlich der Elisabeth-

straße. Die kleinteilige Gebietsab-

grenzung bedingt sich durch die 

Grenzziehung entlang der Flur-

stücksgrenzen. 

 

Die Bau- und Siedlungsstruktur im 

Untersuchungsgebiet ist weitge-

hend homogen. Überwiegend han-

delt es sich um Blockrandbebau-

ung. Das Baualter der Gebäude va-

riiert dabei. Vorherrschend sind Alt-

bauten, zwischen welchen sich im-

mer wieder Nachkriegsbauten in 

Folge von Baulückenschließungen 

sowie vereinzelt neuere Gebäude 

befinden. 

 

Attraktivitätsfaktoren 

 

Zentrale Wohnlagen mit guter Ver-

kehrsanbindung und hoher Urbani-

tät werden häufig als besonders at-

traktiv empfunden. Sie haben in 

der Regel ein höheres Aufwer-

tungspotenzial und sind stärker 

von Gentrifizierung betroffen.  

 

Die durchschnittliche ÖPNV-Fahrt-

zeit bis in die Innenstadt (Altstadt-

ring) beträgt für die Wohnungen im 

Erhaltungssatzungsgebiet rund 15 

Minuten. Damit liegt das Gebiet im 

Vergleich zur Gesamtstadt recht 

zentral. 

 

Das Angebot an Läden und gastro-

nomischen Betrieben fällt im Ver-

gleich zu München insgesamt im 

Erhaltungssatzungsgebiet niedrig 

aus. So liegt der Anteil der Ge-

schossfläche mit Läden und Gast-

ronomie im Erhaltungssatzungsge-

biet bei 1,9 Prozent. Im Vergleich: 

Für die Landeshauptstadt Mün-

chen ergibt sich ein Wert von 3,3 

Prozent. Dafür gibt es im Gebiet 

sehr viele Wohnungen in Baudenk-

mälern (18,3 Prozent), allerdings 

keine in Ensembleschutzgebieten 

(0 Prozent). 

 

Aufwertungspotenzial 

 

Für das Erhaltungssatzungsgebiet 

„Agnesstraße“ ergibt sich im Ver-

gleich zur Landeshauptstadt Mün-

chen ein deutlich erhöhtes Aufwer-

tungspotenzial. 

  

Der Anteil an Wohnungen ohne 

Umbau in der Baualtersklasse bis 

1949 liegt bei 25,5 Prozent und da-

mit über dem Vergleichswert der 

Landeshauptstadt (21,0 Prozent). 

53,0 Prozent der Wohnungen im 

Erhaltungssatzungsgebiet, die in 

den letzten zehn Jahren nicht 

umgebaut wurden, sind der Baual-

tersklasse der 1950er und 1960er 

Jahren zuzuordnen, weitere 5,8 

Prozent liegen in Gebäuden aus 

den 1970er und 1980er Jahren 

(vgl. Tabelle 8).  

 

Nahezu alle Wohnungen (99,6 Pro-

zent) liegen in Gebäuden mit vier 

bis neun Stockwerken. 

 

Mit 52,2 Prozent liegt der Anteil 

der privaten Mietwohnungsbe-

stände im Gebiet deutlich über den 

Vergleichswerten der Gesamtstadt 

(26,6 Prozent). Aufwertungsaktivi-

täten im größeren Stil finden in die-

sen klassischen Mietwohnungsbe-

ständen eher statt als z.B. bei 

Wohnungen, die bereits nach WEG 

aufgeteilt sind, oder bei städti-

schen Wohnungsbeständen.  

 

Die Wiedervermietungsmieten im 

Satzungsgebiet liegen mit 97,9 

Prozent unter dem Wert der Lan-

deshauptstadt (100 Prozent). 

 

Im Gebiet „Agnesstraße“ liegen 

mit 6,7 Prozent deutlich weniger 

Wohnungen in Gebäuden mit 

sechs bis zehn Wohnungen im 

Hauseigentum als in der Gesamt-

stadt (14,1 Prozent).  
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Abbildung 9: Erhaltungssatzungsgebiet „Agnesstraße“  

Lage im Stadtgebiet siehe Abbildung 3 

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie
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Gentrifizierungsdynamik 

 

In den vergangenen zehn Jahren 

wurden 16,0 Prozent des Woh-

nungsbestandes im Erhaltungssat-

zungsgebiet umgebaut (vgl. Ta-

belle 8). In ganz München waren 

es im gleichen Zeitraum 5,9 Pro-

zent.  

 

Die durchschnittlichen Angebots-

mieten für Bestandswohnungen 

im Erhaltungssatzungsgebiet lagen 

7,3 Prozent über den Mieten vor 

drei Jahren. Die Entwicklung zeigte 

sich damit weniger dynamischer 

als in der Gesamtstadt (9,3 Pro-

zent).  

 

Beim Wohnflächenkonsum pro 

Kopf im Erhaltungssatzungsgebiet 

in den letzten zehn Jahren konnte 

ein Zuwachs von 1,6 Quadratmeter 

festgestellt werden. Gesamtstäd-

tisch sank die mittlere Wohnfläche 

pro Kopf im selben Zeitraum um 

0,7 Quadratmeter. Damit ent-

spricht die Richtung der Entwick-

lung im Erhaltungssatzungsgebiet 

„Agnesstraße“ nicht dem gesamt-

städtischen Trend.  

 

Für 9,7 Prozent der Wohnungen im 

Gebiet wurden im Betrachtungs-

zeitraum der vergangenen zehn 

Jahre Abgeschlossenheitsbeschei-

nigungen beantragt, in der Ge-

samtstadt waren es im gleichen 

Zeitraum mit 2,3 Prozent deutlich 

weniger. Da Abgeschlossenheits-

bescheinigungen die Vorausset-

zung für die Umwandlung von 

Miet- in Eigentumswohnungen 

sind, kann davon ausgegangen 

werden, dass Eigentümer*innen 

im Gebiet grundsätzlich an Um-

wandlungen interessiert sind und 

diese, falls die Regelungen auslau-

fen, auch umsetzen würden. 

 

Im Satzungsgebiet fallen in den 

nächsten Jahren keine (0 Prozent) 

der geförderten Wohnungen priva-

ter Eigentümer*innen aus der Sozi-

albindung. 

 

Im Satzungsgebiet kamen 0,7 Pro-

zent des Wohnungsbestandes in 

den letzten zehn Jahren im Rah-

men von Nachverdichtungsmaß-

nahmen hinzu. In ganz München 

wurden in diesem Zeitraum mit 4,5 

Prozent des Wohnungsbestandes 

deutlich mehr neue Wohnungen 

nach § 34 BauGB erstellt. 

 

Verdrängungsgefahr 

 

Die mittlere Wohndauer der Ein-

wohner*innen im Erhaltungssat-

zungsgebiet beträgt 12,1 Jahre 

und ist damit höher als in der Ge-

samtstadt (11,6 Jahre). Generell 

sind kürzere Wohndauern der Be-

völkerung für eine Lage innerhalb 

des Mittleren Rings nicht unge-

wöhnlich. 40,7 Prozent der Ein-

wohner*innen leben bereits seit 

über zehn Jahren im Erhaltungssat-

zungsgebiet (vgl. Tabelle 8). 

 

Der Anteil an Kindern und Jugendli-

chen im Gebiet liegt mit 13,5 Pro-

zent unter dem Durchschnitt der 

Gesamtstadt, in der 15,6 Prozent 

der Bevölkerung unter 18 Jahre alt 

sind. 17,1 Prozent der Bevölkerung 

im Erhaltungssatzungsgebiet sind 

über 64 Jahre alt. Der Anteil fällt 

leicht erhöht aus. So liegt er im 

Vergleich dazu für ganz München 

bei 16,9 Prozent.  

 

Rund drei Prozent aller Haushalte 

im Satzungsgebiet sind Alleinerzie-

hende (2,9 Prozent), welche oft in 

besonderem Maße auf bezahlbare 

Mieten und die Umgebungsinfra-

struktur angewiesen sind. In der 

Gesamtstadt sind dies 3,6 Prozent 

der Haushalte. 

 

Die durchschnittliche Kaufkraft im 

Erhaltungssatzungsgebiet liegt mit 

117,0 Prozent deutlich über dem 

städtischen Vergleichswert (100 

Prozent). Auch die Anteile an Haus-

halten im Gebiet mit einem Netto-

einkommen von bis zu 2.000 Euro 

pro Monat (23,7 Prozent) sind un-

auffällig beziehungsweise die Net-

toeinkommen von 2.000 bis zu 

4.000 Euro pro Monat (30,7 Pro-

zent) auffallend niedrig.  

 

Fazit 

 

Die turnusmäßigen Untersuchun-

gen der unbefristeten Satzung ha-

ben ergeben, dass sich der derzeit 

bestehende Umgriff der Satzung 

„Agnesstraße“ weiterhin als unbe-

fristete Erhaltungssatzung eignet. 

Bei einer Umfeldprüfung hat sich 

keine Erweiterungsmöglichkeit der 

bestehenden Satzung ergeben. 

 

Im Erhaltungssatzungsgebiet „Ag-

nesstraße“ sind sowohl Aufwer-

tungspotenziale im Gebäudebe-

stand als auch eine hohe Gentrifi-

zierungsdynamik zu erkennen. So 

sind beispielsweise 52,2 Prozent 

aller Wohnungen private Mietwoh-

nungsbestände. Zudem handelt es 

sich bei diesem zentral gelegenen 

Gebiet um eine attraktive Wohnge-

gend mit vielen Baudenkmälern 

und einer guten ÖPNV-Erreichbar-

keit. Die Gentrifizierungsdynamik 

im Viertel zeigt sich im steigenden 

Wohnflächenkonsum, dem erhöh-

ten Anteil an Abgeschlossenheits-

bescheinigungen und der regen 

Umbauaktivität.  
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Tabelle 8: Erhaltungssatzungsmonitoring „Agnesstraße“ 

 
 
Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, HA I/22 - Bevölkerung, Wohnungsmarkt, Stadtökonomie 

EHS-Monitoring Agnesstraße

Allgemeines 
EHS-

Gebiet
LHM

Einwohner*innen 4.500 1.588.300

Wohnungen 2.800 837.000*

*inkl. Wohnheimen und sonstigen Wohneinheiten (Quelle: Statistisches Amt)

Ausschlaggebende Indikatoren Einheit Wert EHS-

Gebiet

Wert LHM Vergleich 

LHM

Attraktiv itä tsfaktoren

Erreichbarkeit: Durchschnittliche ÖPNV-Fahrzeit bis in die 

Innenstadt (Altstadtring)
in Minuten 14,9 22,5 #

Geschossfläche mit Läden und Gastronomie Anteil in % 1,9 3,3 $

Wohnungen in Baudenkmälern Anteil in % 18,3 8,5 #

Zusätzliche Attraktivitätsfaktoren

Besondere Naturqualitäten (z.B. große Parks, Isarnähe)  
Neue städtebauliche Projekte im Umfeld  
Wohnungen in Ensembleschutzgebieten Anteil in % 0,0 7,3  

Aufwertungspotenzia l

WE ohne Umbau in den letzten zehn Jahren mit Baualter #

… bis 1949 Anteil in % 25,5 21,0

... zwischen 1950 und 1969 Anteil in % 53,0 31,2

... zwischen 1970 und 1989 Anteil in % 5,8 21,2

Wohnungen in Gebäuden mit 4 bis 9 Geschossen Anteil in % 99,6 53,9 #

Privater Mietwohnungsbestand Anteil in % 52,2 26,6 #

Wiedervermietungsmiete nettokalt in Prozent des Vergleichsraums 

innerhalb/außerhalb des Mittleren Rings
Anteil in % 97,9 100 "

Zusätzlicher Aufwertungsindikator

Wohnungen in Gebäuden mit 6 bis 10 WE im Hauseigentum Anteil in % 6,7 14,1  

Gentrifiz ierungsdynamik

WE mit Umbau in den letzten zehn Jahren Anteil in % 16,0 5,9 #

Dynamik der Wiedervermietungsmieten in den letzten 3 Jahren Anteil in % 7,3 9,3 $

Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf in den letzten 10 Jahren in m² 1,6 -0,7 #

Zusätzliche Gentrifizierungsindikatoren

Abgeschlossenheitsbescheinigungen in den letzten 10 Jahren Anteil in % 9,7 2,3 ++
Bindungswegfall privater geförderter Wohnungen in den nächsten 

zehn Jahren
Anteil in % 0,0 0,8  

WE nach § 34 BauGB in den letzten zehn Jahren Anteil in % 0,7 4,5  

Verdrängungsgefahr

Mittlere Wohndauer in Jahren in Jahren 12,1 11,6 #

Einwohner*innen mit Wohndauer über 10 Jahre Anteil in % 40,7 40,1 "

unter 18-Jährige Anteil in % 13,5 15,6 $

über 64-Jährige Anteil in % 17,1 16,9 "

Alleinerziehende Anteil in % 2,9 3,6 $

Kaufkraft in Prozent des Vergleichsraumes Anteil in % 117,0 100 $

Haushalte mit Nettoeinkommen bis 2.000 Euro / Monat Anteil in % 23,7 23,7 "

Haushalte mit Nettoeinkommen von 2.000 bis 4.000 Euro / Monat Anteil in % 30,7 38,1 $
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6 Beschlüsse zum Thema Erhaltungssatzung

Im Folgenden werden Stadtratsbe-

schlüsse zum Thema Erhaltungs-

satzung aus dem vergangenen 

Jahr der drei beteiligten Referate 

Kommunalreferat, Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung so-

wie Sozialreferat aufgeführt. 

 

Relevante Stadtratsbeschlüsse seit 

September 2023: 

 

Erhaltungssatzung „Alte Heide“ 

(04.10.2023) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/7823207 

 

Erhaltungssatzung „Moosach“ 

(04.10.2023) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/7823163 

 

Erhaltungssatzung „Am Harras / 

Passauerstraße“  

(25.10.2023) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/7825649 

 

Erhaltungssatzung „Glockenbach-

viertel / Baldeplatz“ und Erhal-

tungssatzung „Dreimühlenstraße“ 

(25.10.2023) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/7864149 

Umgang mit unbebauten Grund-

stücken bzw. Grundstücken mit 

gewerblich genutzten Objekten in 

Erhaltungssatzungsgebieten 

(25.10.2023) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/7684266 

 

Ausübung des Vorkaufsrechts und 

Ausweitung des kommunalen 

Wohnungsbestandes 

(09.11.2023) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/7990123 

 

Erhaltungssatzung „St.-Benno-

Viertel“  

(29.11.2023) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/7933565 

 

Erhaltungssatzung „Hohenzollern-

platz“ und Erhaltungssatzung 

„Birnauer Straße“  

(20.12.2023) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/8013704 

 

Überprüfung eines Erlasses einer 

Erhaltungssatzung im nördlichen 

Lehel  

(31.01.2024) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/7934168 

Ausübung des Vorkaufsrechts in 

Erhaltungssatzungsgebieten zu 

Gunsten Dritter  

(20.03.2024) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/8145604 

 

Erhaltungssatzung „Hasenbergl“ 

(24.04.2024) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/8063033 

 

Überprüfung des Erlasses einer Er-

haltungssatzung im Kieferngarten 

(24.04.2024) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/8068267 

 

Überprüfung des Erlasses einer Er-

haltungssatzung im Ludwigsfeld 

(24.04.2024) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/7569562 

 

Vollzug der Zweckentfremdungs-

satzung, Vollzug der Erhaltungssat-

zung, Genehmigungsvorbehalt bei 

Umwandlung von Miet- in Eigen-

tumswohnungen 

(07.05.2024) 

https://risi.muenchen.de/risi/sit-

zungsvorlage/detail/8347370 
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